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Vorbemerkung 
Der Risolva Infobrief wurde mit großer Sorgfalt erstellt. Dennoch übernimmt die Risolva GmbH keine Haftung für die Richtig-
keit der Angaben, Hinweise, Ratschläge. Aus etwaigen Folgen können deswegen keine Ansprüche gegenüber der Risolva gel-
tend gemacht werden. Die Verwendung des Risolva Infobriefs entbindet in keinem Fall von der Verpflichtung, sich selbst um-
fassend über die geltenden Rechtsvorschriften zu informieren und diese vollumfänglich umzusetzen. 
 
 

 

Teil 1 - In aller Kürze 

  Sofern nichts anderes vermerkt ist, ändern Sie bitte bei den nachfolgenden Rechtsvorschriften nur das Datum in Ihrem 
Rechtsverzeichnis. 
 

Abfall 

  Änderung: Richtlinie 2011/65/EU »ROHS-Richtlinie« 
vom 8.3.2021, veröffentlicht am 2.6.2021 

Die Änderung erfolgte mit Richtlinie (EU) 2021/884 und be-
trifft die Geltungsdauer einer Ausnahme für die Verwen-
dung von Quecksilber in elektrischen Drehübertragern in in-
travaskulären Ultraschallbildgebungssystemen. 
 
 

  Änderung: ElektroG »Elektro- und Elektronikgerätege-
setz« 
vom 20.5.2021 

Es gab umfassende Änderungen. Diese gelten ab 1.1.2022. 
 

  Die Pflichten der Hersteller und der Endnutzer sind in 
Teil 2 des Infobriefs beschrieben. 
 

  Beachten Sie, dass die Änderungen auch eine ganze 
Reihe anderer Regelungen betreffen, zum Beispiel die für 
andere Akteure sowie die der Gemeinsamen Stelle. Diese 
können für Sie indirekt ebenfalls relevant sein. 
 
 

  Änderung: KrWG »Kreislaufwirtschaftsgesetz« 
vom 9.6.2021 

 
 
 
 

  Änderung: VerpackG »Verpackungsgesetz« 
vom 9.6.2021 

Die Änderungen resultieren aus dem Gesetz zur Umsetzung 
von Vorgaben der Einwegkunststoffrichtlinie und der Ab-
fallrahmenrichtlinie. Die meisten der Änderungen gelten ab 
1.7.2022. 
 

  Für die in den Rechtsverzeichnissen unserer Kunden ge-
führten Paragrafen sind in Teil 2 des Infobriefs beschrieben.  
 

http://www.risolva.de/
http://www.umwelt-online.de/regelwerk/eu/11/11_0065gs.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021L0884&rid=1
http://www.umwelt-online.de/regelwerk/abfall/krwabfg/elektrog_ges.htm
http://www.umwelt-online.de/regelwerk/abfall/krwabfg/krwg_ges.htm
https://www.umwelt-online.de/regelwerk/abfall/verpack.vo/verpackg_ges.htm
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  Änderung: EfbV »Entsorgungsfachbetriebeverordnung« 
vom 20.5.2021 

 
 
 
 

  Änderung: ElektroStoffV »Elektro- und Elektronikgeräte-
Stoff-Verordnung« 
vom 12.5.2021 

 
 
 
 

  Änderung: BayAbfG »Bayerisches Abfallwirtschaftsge-
setz« 
vom 25.5.2021 

Die Rechtsvorschrift richtet sich nicht an Unternehmen. 
 
 
 
 

Baurecht 

  Änderung: BayBO »Bayerische Bauordnung« 
vom 25.5.2021 

 
 
 
 

  Änderung: SächsBO »Sächsische Bauordnung« 
vom 12.4.2021  

 
 
 
 

  Neufassung: FeuVO MV »Feuerungsverordnung Mecklen-
burg-Vorpommern« 
vom 7.5.2021, veröffentlicht am 20.5.2021 

Genauso wie die Vorgängerversion enthält auch die Neufas-
sung nur materielle Anforderungen für Feuerstätten. 
 
 
 

Emissionen / Immissionen 

  Änderung: BayImSchG Bay »Bayerisches Immissions-
schutzgesetz« 
vom 25.5.2021 

 
 
 
 
 

Energie 

  Änderung: EnWG »Energiewirtschaftsgesetz« 
vom 18.5.2021 

Zu § 11 wurden die Absätze 1d und 1e angefügt. Diese be-
treffen Betreiber von Energieversorgungsnetzen und von 
solchen Energieanlagen, die als Kritische Infrastruktur be-
stimmt wurden. 
 
 

http://www.risolva.de/
http://www.umwelt-online.de/regelwerk/abfall/krwabfg/kreis.vo/ebv_ges.htm
http://www.umwelt-online.de/regelwerk/abfall/krwabfg/reev_ges.htm
http://www.umwelt-online.de/regelwerk/abfall/laender/bay/abfg_ges.htm
http://www.umwelt-online.de/regelwerk/bau/laender/bay/bo_ges.htm
http://www.umwelt-online.de/regelwerk/bau/laender/sa/bo_ges.htm
http://www.umwelt-online.de/regelwerk/bau/laender/mv/feu_ges.htm
http://www.umwelt-online.de/regelwerk/luft/laender/by/lim_gs.htm
http://www.umwelt-online.de/regelwerk/energie/enwg_ges.htm
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  Änderung: SächsEnEVDVO »EnEV-Durchführungs-

verordnung Sachsen« 
vom 12.4.2021 

 
 
 
 
 

Gefahrgut 

  Änderung: GGVSEB »Gefahrgutverordnung Straße, Ei-
senbahn und Binnenschifffahrt« 
vom 2.6.2021 

 
 
 
 
 

Gefahrstoffe 

  Änderung: Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 »CLP-Verord-
nung« 
vom 8.3. und vom 11.3 2021, veröffentlicht am 19. und 28.5.2021 

Die Änderungen erfolgten mit Verordnung (EU) 2021/797 
und mit Verordnung (EU) 2021/849.  
 
zur Änderung vom 8.3.2021: 
In Anhang II Teil 2 wird der Abschnitt 2.12 (Gemische, die Ti-
tandioxid) berichtigt. 
 
zur Änderung vom 11.3.2021: 
Im Anhang VI (Harmonisierte Einstufung und Kennzeich-
nung für bestimmte gefährliche Stoffe) wird die Tabelle 3 in 
Teil 3 geändert. Die Änderung gilt ab 17.12.2022. 
 
 

  Änderung: Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 »REACH-
Verordnung« 
vom 17.6.2021 

Die Änderung erfolgte mit Verordnung (EU) 2021/979. Sie 
betrifft die Anhänge VII bis XI (Standarddatenanforderun-
gen für Stoffe für unterschiedliche Mengenbereiche sowie 
Allgemeine Bestimmungen für Abweichungen von den 
Standard-Prüfprogrammen). 
 
 

  Änderung: ChemG »Chemikaliengesetz« 
vom 12.5.2021, veröffentlicht am 21.5.2021 
und vom 3.6.2021 

Die Änderungen vom Mai sind nur redaktioneller Art. 
 

  Die Änderung vom Juni betrifft ergänzende Anforde-
rungen zur Verordnung (EU) Nr. 517/2014 (EU-F-Gase-Ver-
ordnung). Diese finden Sie im Teil 2 des Infobriefs. 
 

Sicherheit 

  Änderung: ProdSG »Produktsicherheitsgesetz« 
vom 12.5.2021, veröffentlicht am 21.5.2021 

 
 
 

http://www.risolva.de/
http://www.umwelt-online.de/regelwerk/energie/laender/sa/enevdv_ges.htm
http://www.umwelt-online.de/regelwerk/gefahr.gut/ggvseb_ges.htm
http://www.umwelt-online.de/regelwerk/eu/08_09/08_1272gs.htm
https://www.umwelt-online.de/regelwerk/eu/21b/21b_0797.htm
https://www.umwelt-online.de/regelwerk/eu/21b/21b_0849.htm
http://www.umwelt-online.de/regelwerk/eu/05_09/06_1907gs.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32021R0979&qid=1624362354202&rid=1
http://www.umwelt-online.de/regelwerk/gefstoff/chemikal.ges/chemg_ges.htm
http://www.umwelt-online.de/regelwerk/anlasi/gsg/psg_ges.htm
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  Änderung: StrlSchG »Strahlenschutzgesetz« 
vom 20.5.2021, veröffentlicht am 5.6.2021 (Info vom Juni 2021) 

  Im Teil 2 des Infobriefs finden Sie die Pflichten, die wir 
für unsere Kunden in deren Rechtsverzeichnissen führen.  
 

  Beachten Sie, dass die Änderungen auch Regelungen 
betreffen können, die hier nicht dargestellt sind. Berück-
sichtigen Sie gegebenenfalls auch diese. 
 
 

  Änderung: BetrSichV »Betriebssicherheitsverordnung« 
vom 28.5.2021, berichtigt am 25.6.2021 

Änderungen gab es an der Tabelle 12 des Anhangs 2 
Abschnitt 4 Nummer 7: 

 Neufassung der Nr. 7.10: Druckbehälter von Feuerlö-
schern und Löschmittelbehältern 

 Neufassung der Nr. 7.13: Fahrzeugbehälter für flüssige, 
körnige oder staubförmige Güter (u.a. Änderungen an 
den Höchstfristen) 

 

  Beachten Sie die Änderungen für Ihren Betrieb. 
 
 

  Neufassung: Corona-ArbSchV »SARS-CoV-2-Arbeits-
schutzverordnung« 
 

Die Neufassung gilt ab 1.7.2021 und (vorerst) bis 10.9.2021. 
Die Betreiberpflichten finden Sie in Teil 2 des Infobriefs. 
 

  Kommen Sie den angepassten Anforderungen nach. 
 

  Änderung: StrlSchV »Strahlenschutzverordnung« 
vom 20.5.2021 

Geändert wurden u.a. 

 § 17 Technische Anforderungen an die Bauartzulassung 
von Störstrahlern 

 § 23 Technische Anforderungen an die Bauartzulassung 
einer Anlage zur Erzeugung ionisierender Strahlung als 
Vollschutzanlage sowie 

 Anlage 3 Teil C (Genehmigungs- und Anzeigefreiheit von 
Anlagen zur Erzeugung von ionisierenden Strahlen) 

 
 

Umwelt allgemein 

  Änderung: BayNatSchG »Bayerisches Naturschutzge-
setz« 
vom 25.5.2021 

 
 
 
 
 

  Änderung: SNG Saar »Saarländisches Naturschutzge-
setz« 
vom 12.5.2021  

 
 
 
 

http://www.risolva.de/
https://www.umwelt-online.de/regelwerk/energie/strahlen/strlschg_ges.htm
http://www.umwelt-online.de/regelwerk/anlasi/gsg/betrsichv_ges.htm
http://www.buzer.de/Corona-ArbSchV.htm
https://www.umwelt-online.de/regelwerk/energie/strahlen/strlschv_ges.htm
http://www.umwelt-online.de/regelwerk/natursch/laender/by/lg_ges.htm
http://www.umwelt-online.de/regelwerk/natursch/laender/srl/lg_ges.htm
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Wasser / Abwasser 

  Änderung: WHG »Wasserhaushaltsgesetz« 
vom 2.6.2021 

 
 
 
 

  Änderung: LWaG MV »Landeswassergesetz 
Mecklenburg-Vorpommern« 
vom 8.6.2021 

 
 

 

Sonstiges 

  Änderung: BetrVerfG »Betriebsverfassungsgesetz« 
vom 14.6.2021 

 
 
 
 

  Änderung: BGB »Bürgerliches Gesetzbuch« 
vom 12.5.2021, veröffentlicht am 21.5.2021 

 
 
 
 

  Änderung: LFGB »Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- 
und Futtermittelgesetzbuch 
vom 12.5.2021, veröffentlicht am 21.5.2021 

 
 
 
 
 

  Änderung: MessEG »Mess- und Eichgesetz« 
vom 9.6.2021 

 

Unter anderem wurde der neue § 50b »Risiko durch kon-
forme Messgeräte« eingefügt. 
 
 

  Änderung: MessEV »Mess- und Eichverordnung« 
vom 12.5.2021, veröffentlicht am 21.5.2021 

 
 
 
 

 

http://www.risolva.de/
http://www.umwelt-online.de/regelwerk/wasser/whg/whg_ges.htm
http://www.umwelt-online.de/regelwerk/wasser/laender/mv/lwg_ges.htm
http://www.umwelt-online.de/regelwerk/arbeitss/arbeitsrecht/bvg_ges.htm
http://www.umwelt-online.de/regelwerk/allgemei/bgb/b1_ges.htm
http://www.umwelt-online.de/regelwerk/lebensmt/lebensmb.ges/lfgb_ges.htm
http://www.umwelt-online.de/regelwerk/anlasi/messeg_ges.htm
http://www.umwelt-online.de/regelwerk/anlasi/messev_ges.htm


Infobrief  
Juni 2021 

 

 

© Das Urheberrecht des Risolva Infobriefs liegt bei der Risolva GmbH, Carl-Zeiss-Straße 18, 72555 Metzingen, www.risolva.de Seite 6 von 41 
Die vollständige oder auszugsweise Verbreitung des Textes zu kommerziellen Zwecken ist nur gestattet, wenn Titel und Urheber genannt werden. 
Stand: Veröffentlichungen, die bis 18. Juni 2021 online verfügbar waren  

Teil 2 - Aktuelles für den Betreiber 

  Änderung: ElektroG »Elektro- und Elektronikgerätegesetz«, vom 20.5.2021 

§ 1 Anwendungsbereich 
(1) Dieses Gesetz gilt für sämtliche Elektro- und Elektronikgeräte. Sie sind in 
die folgenden Kategorien unterteilt: 
1. Wärmeüberträger, 
2. Bildschirme, Monitore und Geräte, die Bildschirme mit einer Oberfläche 

von mehr als 100 Quadratzentimetern enthalten, 
3. Lampen, 
4. Geräte, bei denen mindestens eine der äußeren Abmessungen mehr als 

50 Zentimeter beträgt (Großgeräte), 
5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 

Zentimeter beträgt (Kleingeräte), und 
6. kleine Geräte der Informations- und Telekommunikationstechnik, bei 

denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 Zentimeter beträgt.  
 
Elektro- und Elektronikgeräte im Sinne des Satzes 1 sind insbesondere die in 
Anlage 1 [hier nicht abgebildet] aufgeführten Geräte. 
 
(2) Dieses Gesetz gilt nicht für folgende Elektro- und Elektronikgeräte: 
1. Geräte, die der Wahrung der wesentlichen Sicherheitsinteressen der 

Bundesrepublik Deutschland dienen, einschließlich Waffen, Munition 
und Wehrmaterial, die nur für militärische Zwecke bestimmt sind, 

2. Geräte, die 
a. als Teil eines anderen Gerätes, das vom Geltungsbereich dieses 

Gesetzes ausgenommen ist oder nicht in den Geltungsbereich dieses 
Gesetzes fällt, in dieses eingebaut sind und 

b. ihre Funktion nur speziell als Teil dieses anderen Gerätes erfüllen 
können,  

3. Glühlampen, 
4. Ausrüstungsgegenstände für einen Einsatz im Weltraum, 
5. ortsfeste industrielle Großwerkzeuge, 
6. ortsfeste Großanlagen; dieses Gesetz gilt jedoch für Geräte, die nicht 

speziell als Teil dieser Anlagen konzipiert und darin eingebaut sind, 
7. Verkehrsmittel zur Personen- und Güterbeförderung; dieses Gesetz gilt 

jedoch für elektrische Zweiradfahrzeuge, für die eine Typgenehmigung 
nicht erforderlich ist, 

8. bewegliche Maschinen, 
9. Geräte, die ausschließlich zu Zwecken der Forschung und Entwicklung 

speziell entworfen wurden und nur auf zwischenbetrieblicher Ebene 
bereitgestellt werden, und 

10. medizinische Geräte und in-vitro-Diagnostika, bei denen jeweils zu 
erwarten ist, dass sie vor Ablauf ihrer Lebensdauer infektiös werden, und 
aktive implantierbare medizinische Geräte. [...] 

 
 

  Nebenstehend finden Sie die 
Pflichten der Hersteller und Endnut-
zer, die ab 1.1.2022 gelten. Änderun-
gen sind kursiv oder durchgestrichen 
markiert. 
 

  Beachten Sie, dass die Änderun-
gen auch eine ganze Reihe anderer 
Regelungen betreffen, zum Beispiel 
die für andere Akteure sowie die der 
Gemeinsamen Stelle. Diese können 
für Sie indirekt ebenfalls relevant 
sein. 

http://www.risolva.de/
http://www.umwelt-online.de/regelwerk/abfall/krwabfg/elektrog_ges.htm
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§ 4 Produktkonzeption 
(1) Hersteller haben ihre Elektro- und Elektronikgeräte möglichst so zu 
gestalten, dass insbesondere die Wiederverwendung, die Demontage und die 
Verwertung von Altgeräten, ihren Bauteilen und Werkstoffen berücksichtigt 
und erleichtert werden. Elektro- und Elektronikgeräte, die vollständig oder 
teilweise mit Batterien oder Akkumulatoren betrieben werden können, sind 
möglichst so zu gestalten, dass Altbatterien und Altakkumulatoren durch 
Endnutzer problemlos und zerstörungsfrei entnommen werden können. Sind 
Altbatterien oder Altakkumulatoren nicht problemlos durch den Endnutzer 
entnehmbar, sind die Elektro- und Elektronikgeräte so zu gestalten, dass die 
Altbatterien und Altakkumulatoren problemlos und zerstörungsfrei und mit 
handelsüblichem Werkzeug durch vom Hersteller unabhängiges Fachpersonal 
entnommen werden können. 
 
(2) Die Hersteller sollen die Wiederverwendung nicht durch besondere 
Konstruktionsmerkmale oder Herstellungsprozesse verhindern, es sei denn, 
dass die Konstruktionsmerkmale rechtlich vorgeschrieben sind oder die 
Vorteile dieser besonderen Konstruktionsmerkmale oder 
Herstellungsprozesse überwiegen, beispielsweise im Hinblick auf den 
Gesundheitsschutz, den Umweltschutz oder auf Sicherheitsvorschriften. [...] 
 
(4) Jeder Hersteller hat Elektro- und Elektronikgeräten, die eine Batterie oder 
einen Akkumulator enthalten, Angaben beizufügen, welche den Endnutzer 
informieren über 
1. den Typ und das chemische System der Batterie oder des Akkumulators und 
2. deren oder dessen sichere Entnahme. [...] 
 
 
 
 
 
 
 
§ 7a Rücknahmekonzept 
(1) Jeder Hersteller [...] ist verpflichtet, der zuständigen Behörde für die 
Rücknahme und Entsorgung der Elektro- und Elektronikgeräte, für die er 
glaubhaft macht, dass sie ausschließlich in anderen als privaten Haushalten 
genutzt werden oder dass solche Geräte gewöhnlich nicht in privaten 
Haushalten genutzt werden, ein Rücknahmekonzept vorzulegen. 
 
(2) Das Rücknahmekonzept muss je Geräteart die folgenden Angaben 
enthalten: 
1. eine Erklärung über die durch den Hersteller [...] erfolgte Einrichtung von 

Rückgabemöglichkeiten, die den Anforderungen des § 19 Absatz 1 Satz 1 
entsprechen, 

2. im Fall der Beauftragung eines Dritten: Name und Adresse des Dritten, 
3. die Möglichkeit der Endnutzer, auf die Rückgabemöglichkeiten nach 

Nummer 1 zuzugreifen. 
 

Das gilt nicht für Elektro- und Elektro-
nikgeräte, in denen aus Gründen der 
Sicherheit, der Leistung, aus medizi-
nischen Gründen oder aus Gründen 
der Vollständigkeit von Daten eine 
ununterbrochene Stromversorgung 
notwendig und eine ständige Verbin-
dung zwischen dem Gerät und der 
Batterie oder dem Akkumulator er-
forderlich sind. 

http://www.risolva.de/
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(3) Änderungen am Rücknahmekonzept sind der zuständigen Behörde 
unverzüglich durch den Hersteller [...] mitzuteilen. 
 
 
§ 10 Getrennte Erfassung 
(1) Besitzer von Altgeräten haben diese einer vom unsortierten 
Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Sie haben Altbatterien und 
Altakkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, 
die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können, vor der 
Abgabe an einer Erfassungsstelle vom Altgerät zerstörungsfrei zu trennen. 
Satz 2 gilt nicht, soweit [...] Altgeräte separiert werden, um sie für die 
Wiederverwendung vorzubereiten. 
 
(2) Die Erfassung […] hat so zu erfolgen, dass die spätere Vorbereitung zur 
Wiederverwendung, die Demontage und das Recycling nicht behindert 
werden. [...] 
 
 
§ 15 Aufstellen von Behältnissen durch die Hersteller [...] 
(1) Die Hersteller [...] müssen die Behältnisse […] unentgeltlich aufstellen und 
abdecken.  [...] 
 
 
§ 16 Rücknahmepflicht der Hersteller 
(1) Der Hersteller [...] ist verpflichtet, die [...] bereitgestellten Behältnisse 
entsprechend der Zuweisung der zuständigen Behörde [...] unverzüglich 
abzuholen, spätestens jedoch mit Ablauf der Nachfrist [...].  
 
(2) Der Hersteller [...] ist verpflichtet, die nach Absatz 1 abgeholten Altgeräte 
oder deren Bauteile zur Wiederverwendung vorzubereiten oder [...] zu 
behandeln und zu verwerten. 
 
(3) Der Hersteller [...] ist verpflichtet, nach Abholung der Behältnisse [...] 
entsprechend der Anordnung der zuständigen Behörde [...] unverzüglich 
leere Behältnisse aufzustellen […] 
 
(4) Der Hersteller [...] ist verpflichtet, die Kosten der Abholung, der 
Entsorgung und des Aufstellens leerer Behältnisse zu tragen. 
 
(5) Die Hersteller [...] können freiwillig individuelle oder kollektive 
Rücknahmesysteme für die unentgeltliche Rückgabe von Altgeräten aus 
privaten Haushalten einrichten und betreiben, sofern diese Systeme im 
Einklang mit den Zielen nach § 1 stehen. [...] Rücknahmestellen dieser 
Rücknahmesysteme dürfen weder an Sammel- noch an Übergabestellen der 
öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger [...] eingerichtet und betrieben 
werden. [...] 
 
 

http://www.risolva.de/
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§ 18 Informationspflichten gegenüber den privaten Haushalten 
(2) Absatz 1 Satz 1 und 2 Nummer 1, 7 und 8 gilt für Hersteller, im Fall der 
Bevollmächtigung nach § 8 für deren Bevollmächtigte und für nach § 17 
Absatz 1 rücknahmepflichtige Vertreiber entsprechend. Absatz 1 Satz 2 
Nummer 1 gilt mit der Maßgabe, dass Hersteller, im Fall der 
Bevollmächtigung nach § 8 deren Bevollmächtigte und Vertreiber die 
privaten Haushalte über die von ihnen geschaffenen Möglichkeiten der 
Rückgabe von Altgeräten informieren müssen. Hersteller haben jährlich 
Informationen in Bezug auf die Erfüllung der quantitativen Zielvorgaben nach 
§ 10 Absatz 3 und § 22 Absatz 1 zu veröffentlichen. 
 
(4) Hersteller [...] haben ab dem Zeitpunkt des Anbietens von Elektro- oder 
Elektronikgeräten die privaten Haushalte über Folgendes zu informieren: 
1. die Pflicht der Endnutzer [...], 
2. die Entnahmepflicht der Endnutzer für Altbatterien und Altakkumulatoren 

sowie für Lampen [...], 
3. die Pflicht der Vertreiber zur unentgeltlichen Rücknahme von Altgeräten 

[...], 
4. die von ihnen geschaffenen Möglichkeiten der Rückgabe von Altgeräten, 
5. die Eigenverantwortung der Endnutzer im Hinblick auf das Löschen der 

personenbezogenen Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten und 
6. die Bedeutung des Symbols nach Anlage 3. 
 
Die Informationen sind den Elektro- und Elektronikgeräten in schriftlicher Form 
beizufügen. Hersteller [...] haben jährlich Informationen in Bezug auf die 
Erfüllung der quantitativen Zielvorgaben [...] zu veröffentlichen. 
 
 
Unterabschnitt 2  Rücknahme von Altgeräten anderer Nutzer als privater 
Haushalte 
§ 19 Rücknahme durch den Hersteller 
(1) Jeder Hersteller [...] ist verpflichtet, für Altgeräte anderer Nutzer als privater 
Haushalte ab den in § 3 Nummer 4 genannten Zeitpunkten eine zumutbare 
Möglichkeit zur Rückgabe zu schaffen. Eine Verpflichtung der Endnutzer zur 
Überlassung der Altgeräte an den Hersteller besteht nicht. 
 
(2) Der Hersteller [...] hat die Altgeräte oder deren Bauteile im Fall der 
Rücknahme [...] zur Wiederverwendung vorzubereiten oder [...] zu behandeln 
und zu verwerten. Satz 1 gilt für den Endnutzer entsprechend, sofern dieser die 
Altgeräte nicht dem Hersteller überlässt. 
 
(3) Die Kosten der Entsorgung trägt der Hersteller [...]. Satz 1 gilt nicht für 
historische Altgeräte. Die Kosten der Entsorgung von historischen Altgeräten 
hat der Endnutzer, der nicht privater Haushalt ist, zu tragen. Hersteller [...] und 
Erwerber oder Endnutzer, der nicht privater Haushalt ist, können von Satz 1 
abweichende Vereinbarungen treffen. 
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(4) Der Hersteller [...] ist verpflichtet, die finanziellen und organisatorischen 
Mittel vorzuhalten, um seinen Pflichten nach den Absätzen 1 bis 3 nachkommen 
zu können. 
 
 
§ 19a Informationspflichten der Hersteller 
Jeder Hersteller [...] informiert die Endnutzer von Altgeräten anderer Nutzer als 
privater Haushalte über die Pflicht nach § 10 Absatz 1. Er informiert die 
Endnutzer darüber hinaus über 
1. die von ihm geschaffenen Möglichkeiten zur Rückgabe und Entsorgung der 

Altgeräte, 
2. die Eigenverantwortung der Endnutzer im Hinblick auf das Löschen 

personenbezogener Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten und 
3. die Bedeutung des Symbols nach Anlage 3. 
 
 
§ 25 Anzeigepflichten der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger, der 
Hersteller sowie deren Bevollmächtigter, der Vertreiber und der Betreiber 
von Erstbehandlungsanlagen 
[…] 
 
 
§ 27 Mitteilungspflichten der Hersteller 
(1) Jeder Hersteller [...] hat der Gemeinsamen Stelle zu den in Absatz 2 
genannten Zeitpunkten unter Angabe seiner Registrierungsnummer und des 
Berichtszeitraumes Folgendes gemäß den Sätzen 2 und 3 mitzuteilen: 
1. monatlich die vom Hersteller je Geräteart in Verkehr gebrachten Elektro- 

und Elektronikgeräte; die Menge der vom Hersteller in Verkehr 
gebrachten Geräte, für die eine Garantie [...] erforderlich ist, ist 
gesondert auszuweisen, 

2. monatlich die je Geräteart ins Ausland verbrachten Elektro- und 
Elektronikgeräte, die zuvor vom Hersteller nach Nummer 1 in Verkehr 
gebracht worden sind; dabei sind zurückgenommene gebrauchte Elektro- 
und Elektronikgeräte, die nach der Rücknahme ins Ausland ausgeführt 
werden, gesondert auszuweisen, 

3. unverzüglich nach jeder Abholung die von ihm je Gruppe [...] bei den 
öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern abgeholten Altgeräte, 

4. monatlich die von ihm je Geräteart [...] zurückgenommenen Altgeräte, 
5. die von ihm je Geräteart und Kategorie im Kalenderjahr 

zurückgenommenen Altgeräte, für die keine Garantie [...] erforderlich ist, 
6. die von ihm je Kategorie im Kalenderjahr zur Wiederverwendung 

vorbereiteten Altgeräte, 
6a. die von ihm je Kategorie im Kalenderjahr recycelten Altgeräte, 
7. die von ihm je Kategorie im Kalenderjahr verwerteten Altgeräte, 
8. die von ihm je Kategorie im Kalenderjahr beseitigten Altgeräte und 
9. die von ihm je Kategorie im Kalenderjahr in Länder der Europäischen 

Union oder in Drittstaaten zur Behandlung ausgeführten Altgeräte. [...] 
 

Aufgrund des geänderten Titels nicht 
mehr in dem hier betrachteten Scope 
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(2) Die Mitteilungen in den Fällen des Absatzes 1 Satz 1 Nummer 1, 2 und 4 
haben bis zum 15. des Monats, der auf den Monat folgt, für den die jeweiligen 
Angaben mitzuteilen sind, zu erfolgen. Es können abweichende 
Mitteilungszeiträume mit der Gemeinsamen Stelle vereinbart werden. Sofern 
keine Garantie [...] erforderlich ist, erfolgt die Mitteilung nach Absatz 1 Satz 1 
Nummer 1 und 2 jährlich bis zum 30. April des darauf folgenden 
Kalenderjahres. Die Mitteilungen nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 bis 9 
müssen der Gemeinsamen Stelle bis zum 30. April des darauf folgenden 
Kalenderjahres vorliegen. 
 
(3) Bei den Mitteilungen nach Absatz 1 ist das Gewicht anzugeben. Soweit 
das nicht möglich ist, genügt eine fundierte Schätzung. Die Gemeinsame 
Stelle kann verlangen, dass die Angaben nach Absatz 1 Satz 1 durch einen 
unabhängigen Sachverständigen innerhalb einer angemessenen Frist 
bestätigt werden. Sie ist berechtigt, für diese Bestätigung die Prüfkriterien 
festzulegen. 
 
(4) Jeder Hersteller [...] hat darüber hinaus der Gemeinsamen Stelle jährlich 
bis zum 30. April die im vorangegangenen Kalenderjahr bei den 
Erstbehandlungsanlagen zusammengefassten Mengen nach § 22 Absatz 3 
nach Gewicht zu melden. Die Mitteilung nach Satz 1 sowie nach Absatz 1 Satz 
1 Nummer 3 bis 9 hat auch abzugeben, wer zu irgendeinem Zeitpunkt des 
Zeitraums, auf den sich die Mitteilung bezieht, Hersteller oder 
Bevollmächtigter war, zum Zeitpunkt der Abgabe an die Gemeinsame Stelle 
aber nicht mehr als Hersteller oder Bevollmächtigter registriert ist. Die 
Gemeinsame Stelle eröffnet jedem Hersteller [...] die Möglichkeit, die 
Mitteilungen mindestens bis zum 30. April des Jahres, das auf das Jahr folgt, 
in dem die Registrierung des Herstellers [...] weggefallen ist, abzugeben.  
 
 
§ 28 Informationspflichten der Hersteller gegenüber 
Wiederverwendungseinrichtungen und Behandlungsanlagen 
(1) Jeder Hersteller hat den Wiederverwendungseinrichtungen und den 
Behandlungsanlagen Informationen über die Wiederverwendung, die 
Vorbereitung zur Wiederverwendung und die Behandlung für jeden in Verkehr 
gebrachten Typ neuer Elektro- und Elektronikgeräte kostenlos zur Verfügung zu 
stellen. 
 
(2) Die Informationen sind innerhalb eines Jahres nach dem Inverkehrbringen 
des jeweiligen Gerätes in Form von Handbüchern oder elektronisch zur 
Verfügung zu stellen. Die Informationen sind in deutscher oder englischer 
Sprache zu verfassen. 
 
(3) Aus den Informationen muss sich ergeben, welche verschiedenen Bauteile 
und Werkstoffe die Elektro- und Elektronikgeräte enthalten und an welcher 
Stelle sich in den Elektro- und Elektronikgeräten gefährliche Stoffe und 
Gemische befinden. Die Pflicht nach Satz 1 besteht nur, soweit dies für die 
Wiederverwendungseinrichtungen und die Behandlungsanlagen erforderlich ist, 
um den Bestimmungen dieses Gesetzes nachkommen zu können. 
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  Änderung: VerpackG »Verpackungsgesetz«, vom 9.6.2021 

§ 1 Abfallwirtschaftliche Ziele 
(1) Dieses Gesetz legt Anforderungen an die Produktverantwortung nach § 23 
des KrWG für Verpackungen fest. Es bezweckt, die Auswirkungen von 
Verpackungsabfällen auf die Umwelt zu vermeiden oder zu verringern. Um 
dieses Ziel zu erreichen, soll das Gesetz das Verhalten der Verpflichteten so 
regeln, dass Verpackungsabfälle vorrangig vermieden und darüber hinaus 
einer Vorbereitung zur Wiederverwendung oder dem Recycling zugeführt 
werden. Dabei sollen die Marktteilnehmer vorunlauterem Wettbewerb 
geschützt werden. 
 
(2) Durch eine gemeinsame haushaltsnahe Sammlung von 
Verpackungsabfällen und weiteren stoffgleichen Haushaltsabfällen sollen 
zusätzliche Wertstoffe für ein hochwertiges Recycling gewonnen werden. 
 
(3) Der Anteil der in Mehrweggetränkeverpackungen abgefüllten Getränke 
soll mit dem Ziel der Abfallvermeidung gestärkt und das Recycling von 
Getränkeverpackungen in geschlossenen Kreisläufen gefördert werden. [...] 
 
 
§ 2 Anwendungsbereich 
(1) Dieses Gesetz gilt für alle Verpackungen. 
 
 
§ 4 Allgemeine Anforderungen an Verpackungen 
Verpackungen sind so zu entwickeln, herzustellen und zu vertreiben, dass 
1. Verpackungsvolumen und -masse auf das Mindestmaß begrenzt werden, 

das zur Gewährleistung der erforderlichen Sicherheit und Hygiene der zu 
verpackenden Ware und zu deren Akzeptanz durch den Verbraucher 
angemessen ist; 

2. ihre Wiederverwendung oder Verwertung, einschließlich des Recyclings, 
im Einklang mit der Abfallhierarchie, möglich ist und die 
Umweltauswirkungen bei der Wiederverwendung, der Vorbereitung zur 
Wiederverwendung, dem Recycling, der sonstigen Verwertung oder der 
Beseitigung der Verpackungsabfälle auf ein Mindestmaß beschränkt 
bleiben; 

3. bei der Beseitigung von Verpackungen oder Verpackungsbestandteilen 
auftretende schädliche und gefährliche Stoffe und Materialien in 
Emissionen, Asche oder Sickerwasser auf ein Mindestmaß beschränkt 
bleiben; 

4. die Wiederverwendbarkeit von Verpackungen und der Anteil von 
sekundären Rohstoffen an der Verpackungsmasse auf ein möglichst 
hohes Maß gesteigert wird, welches unter Berücksichtigung der 
Gewährleistung der erforderlichen Sicherheit und Hygiene der zu 
verpackenden Ware und unter Berücksichtigung der Akzeptanz für den 
Verbraucher technisch möglich und wirtschaftlich zumutbar ist. 

 

  Nebenstehend finden Sie die 
Pflichten, die wir für unsere Kunden 
in deren Rechtsverzeichnissen führen. 
Änderungen sind kursiv oder durch-
gestrichen markiert. Die meisten der 
Änderungen gelten ab 1.7.2022. 
 

  Beachten Sie, dass die Änderun-
gen auch Regelungen betreffen kön-
nen, die hier nicht dargestellt sind. 
Beachten Sie ggf. auch diese. 
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§ 5 Beschränkungen des Inverkehrbringens 
Das Inverkehrbringen von Verpackungen oder Verpackungsbestandteilen, bei 
denen die Konzentration von Blei, Cadmium, Quecksilber und Chrom VI 
kumulativ den Wert von 100 Milligramm je Kilogramm überschreitet, ist 
verboten. […] 
 
 
§ 6 Kennzeichnung zur Identifizierung des Verpackungsmaterials 
Verpackungen können zur Identifizierung des Materials, aus dem sie 
hergestellt sind, mit den in der Anlage 5 festgelegten Nummern und 
Abkürzungen gekennzeichnet werden. Die Verwendung von anderen als den 
in der Anlage 5 festgelegten Nummern und Abkürzungen zur Kennzeichnung 
der gleichen Materialien ist nicht zulässig. 
 
 
Abschnitt 2 Inverkehrbringen von systembeteiligungspflichtigen 
Verpackungen 
§ 7 Systembeteiligungspflicht 
(1) Hersteller von systembeteiligungspflichtigen Verpackungen haben sich 
mit diesen Verpackungen zur Gewährleistung der flächendeckenden 
Rücknahme vor dem Inverkehrbringen an einem oder mehreren Systemen zu 
beteiligen. Dabei haben sie Materialart und Masse der zu beteiligenden 
Verpackungen sowie die Registrierungsnummer nach § 9 Absatz 3 Satz 2 
anzugeben. […] Das gewerbsmäßige Inverkehrbringen von 
systembeteiligungspflichtigen Verpackungen, die der Hersteller nicht an 
einem System beteiligt hat, ist verboten. […] 
 
(3) Soweit in Verkehr gebrachte systembeteiligungspflichtige Verpackungen 
wegen Beschädigung oder Unverkäuflichkeit nicht an den Endverbraucher 
abgegeben werden, kann der Hersteller die von ihm für die 
Systembeteiligung geleisteten Entgelte von den betreffenden Systemen 
zurückverlangen, wenn er die Verpackungen zurückgenommen und einer 
Verwertung entsprechend den Anforderungen des § 16 Absatz 5 zugeführt 
hat. Die Rücknahme und anschließende Verwertung sind in jedem Einzelfall 
in nachprüfbarer Form zu dokumentieren. In diesem Fall gelten die 
betreffenden Verpackungen nach Erstattung der Beteiligungsentgelte nicht 
mehr als in Verkehr gebracht. […] 
 
(7) Hersteller dürfen systembeteiligungspflichtige Verpackungen nicht in Verkehr 
bringen, wenn sie sich mit diesen Verpackungen nicht [...] an einem System 
beteiligt haben. Nachfolgende Vertreiber dürfen systembeteiligungspflichtige 
Verpackungen nicht zum Verkauf anbieten und Betreiber eines elektronischen 
Marktplatzes dürfen das Anbieten von systembeteiligungspflichtigen 
Verpackungen zum Verkauf nicht ermöglichen, wenn sich die Hersteller mit 
diesen Verpackungen nicht [...] an einem System beteiligt haben. [...] 
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§ 8 Branchenlösung 
(1) Die Pflicht eines Herstellers […] entfällt, soweit er die von ihm in Verkehr 
gebrachten systembeteiligungspflichtigen Verpackungen bei […] den 
privaten Haushaltungen gleichgestellten Anfallstellen, die von ihm entweder 
selbst oder durch zwischengeschaltete Vertreiber in nachprüfbarer Weise 
beliefert werden, unentgeltlich zurücknimmt und einer Verwertung 
entsprechend den Anforderungen […] zuführt (Branchenlösung). Der 
Hersteller muss durch Bescheinigung eines registrierten Sachverständigen 
nachweisen, dass er oder ein von ihm hierfür beauftragter Dritter  
1. bei allen von ihm nach Satz 1 belieferten Anfallstellen eine geeignete 

branchenbezogene Erfassungsstruktur eingerichtet hat, die eine 
regelmäßige unentgeltliche Rücknahme aller von ihm dort in Verkehr 
gebrachten systembeteiligungspflichtigen Verpackungen gewährleistet, 

2. schriftliche Bestätigungen aller von ihm nach Satz 1 belieferten 
Anfallstellen über deren Einbindung in diese Erfassungsstruktur 
vorliegen hat und 

3. die Verwertung der zurückgenommenen Verpackungen entsprechend 
den Anforderungen […] gewährleistet. 

 
Ein Zusammenwirken mehrerer Hersteller aus einer Branche, die gleichartige 
Waren vertreiben, ist zulässig; […] 
 
(2) Der Beginn sowie jede wesentliche Änderung der Branchenlösung sind der 
Zentralen Stelle mindestens einen Monat vor ihrem Wirksamwerden durch 
den Hersteller oder im Fall des Zusammenwirkens nach Absatz 1 Satz 3 durch 
den Träger der Branchenlösung schriftlich anzuzeigen. […] 
 
(3) Der Hersteller oder im Fall des Zusammenwirkens nach Absatz 1 Satz 3 der 
Träger der Branchenlösung hat die Rücknahme und Verwertung 
entsprechend den Vorgaben des § 17 Absatz 1 und 2 in nachprüfbarer Form zu 
dokumentieren und durch einen registrierten Sachverständigen prüfen und 
bestätigen zu lassen. In dem Mengenstromnachweis sind zusätzlich die 
Anfallstellen nach Absatz 1 Satz 1 adressgenau zu bezeichnen; außerdem 
sind dem Mengenstromnachweis schriftliche Nachweise aller Anfallstellen 
nach Absatz 1 Satz 1 über die bei ihnen angelieferten Mengen an 
systembeteiligungspflichtigen Verpackungen des jeweiligen Herstellers 
beizufügen. Der Mengenstromnachweis ist spätestens bis zum 1. Juni des auf 
den Berichtszeitraum folgenden Kalenderjahres schriftlich bei der Zentralen 
Stelle zu hinterlegen. 
 
(4) Die Pflichten nach § 15 Absatz 4 gelten für die eine Branchenlösung 
betreibenden Hersteller entsprechend. 
 
 
§ 9 Registrierung 
(1) Hersteller von mit Ware befüllten Verpackungen sind verpflichtet, sich vor 
dem Inverkehrbringen der Verpackungen bei der Zentralen Stelle registrieren 
zu lassen. Änderungen von Registrierungsdaten sowie die dauerhafte 
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Aufgabe der Herstellertätigkeit sind der Zentralen Stelle unverzüglich 
mitzuteilen. […] 
 
(2) [...] Hersteller […] haben [über die Registrierungsangaben - hier nicht 
dargestellt] hinaus eine Erklärung abzugeben, dass sie ihre Rücknahmepflichten 
durch Beteiligung an einem oder mehreren Systemen oder durch eine oder 
mehrere Branchenlösungen erfüllen; im Falle einer vollständigen Übertragung 
der Systembeteiligungspflicht […] auf einen oder mehrere Vorvertreiber haben 
sie stattdessen zu erklären, dass sie nur bereits systembeteiligte 
Serviceverpackungen in Verkehr bringen. 
 
(3) Die erstmalige Registrierung sowie Änderungsmitteilungen haben über 
das auf der Internetseite der Zentralen Stelle zur Verfügung gestellte 
elektronische Datenverarbeitungssystem zu erfolgen. […] 
 
(5) Hersteller dürfen Verpackungen nicht in Verkehr bringen, wenn sie nicht oder 
nicht ordnungsgemäß nach Absatz 1 registriert sind. Vertreiber dürfen 
Verpackungen nicht zum Verkauf anbieten und Betreiber eines elektronischen 
Marktplatzes dürfen das Anbieten von Verpackungen zum Verkauf nicht 
ermöglichen, wenn die Hersteller dieser Verpackungen nicht oder nicht 
ordnungsgemäß nach Absatz 1 registriert sind. 
 
 
§ 10 Datenmeldung 
(1) Hersteller nach § 7 Absatz 1 Satz 1 sind verpflichtet, die im Rahmen einer 
Systembeteiligung getätigten Angaben zu den Verpackungen unverzüglich 
auch der Zentralen Stelle unter Nennung mindestens der folgenden Daten zu 
übermitteln: 
1. Registrierungsnummer; 
2. Materialart und Masse der beteiligten Verpackungen 
3. Name des Systems, bei dem die Systembeteiligung vorgenommen 

wurde; 
4. Zeitraum, für den die Systembeteiligung vorgenommen wurde. 
Änderungen der Angaben sowie eventuelle Rücknahmen gemäß § 7 Absatz 3 
Satz 1 sind der Zentralen Stelle entsprechend zu melden. […] 
 
 
§ 11 Vollständigkeitserklärung 
(1) Hersteller nach § 7 Absatz 1 Satz 1 sind verpflichtet, jährlich bis zum 15. 
Mai eine Erklärung über sämtliche von ihnen im vorangegangenen 
Kalenderjahr erstmals in Verkehr gebrachten Verkaufs- und 
Umverpackungen nach den Vorgaben des Absatzes 3 zu hinterlegen 
(Vollständigkeitserklärung). Die Vollständigkeitserklärung bedarf der Prüfung 
und Bestätigung durch einen registrierten Sachverständigen oder durch 
einen gemäß § 27 Absatz 2 registrierten Wirtschaftsprüfer, Steuerberater 
oder vereidigten Buchprüfer. […] 
 
(3) Die Vollständigkeitserklärung ist zusammen mit den zugehörigen 
Prüfberichten elektronisch bei der Zentralen Stelle zu hinterlegen. Die 
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Bestätigung nach Absatz 1 Satz 2 ist mit einer qualifizierten elektronischen 
Signatur [...] zu versehen. […] 
 
(4) Von der Pflicht nach Absatz 1 Satz 1 ist befreit, wer 
systembeteiligungspflichtige Verpackungen der Materialarten Glas von 
weniger als 80 000 Kilogramm, Papier, Pappe und Karton von weniger als 50 
000 Kilogramm sowie der übrigen in § 16 Absatz 2 genannten Materialarten 
von weniger als 30 000 Kilogramm im vorangegangenen Kalenderjahr 
erstmals in Verkehr gebracht hat. […] 
 
 
§ 12 Ausnahmen 
(1) Die Vorschriften dieses Abschnitts gelten nicht für Verpackungen, die 
nachweislich nicht im Geltungsbereich dieses Gesetzes an Endverbraucher 
abgegeben werden. 
 
(2) Die Vorschriften dieses Abschnitts, mit Ausnahme von § 9, gelten nicht für 
1. Mehrwegverpackungen, 
2. Einweggetränkeverpackungen, die nach § 31 der Pfandpflicht unterliegen, 
3. Verkaufsverpackungen schadstoffhaltiger Füllgüter. 
 
 
Abschnitt 3 Sammlung, Rücknahme und Verwertung 
§ 13 Getrennte Sammlung 
Beim privaten Endverbraucher als Abfall anfallende restentleerte 
Verpackungen sind, unbeschadet der Vorgaben nach der 
Gewerbeabfallverordnung, einer vom gemischten Siedlungsabfall getrennten 
Sammlung gemäß den nachfolgenden Vorschriften zuzuführen. 
 
 
§ 15 Pflichten der Hersteller und Vertreiber zur Rücknahme und 
Verwertung 
(1) Hersteller und in der Lieferkette nachfolgende Vertreiber von 
1. Transportverpackungen, 
2. Verkaufs- und Umverpackungen, die nach Gebrauch typischerweise nicht 

bei privaten Endverbrauchern als Abfall anfallen, 
3. Verkaufs- und Umverpackungen, für die wegen Systemunverträglichkeit 

nach § 7 Absatz 5 eine Systembeteiligung nicht möglich ist, und 
4. Verkaufsverpackungen schadstoffhaltiger Füllgüter oder 
5. Mehrwegverpackungen 
sind verpflichtet, gebrauchte, restentleerte Verpackungen der gleichen Art, 
Form und Größe wie die von ihnen in Verkehr gebrachten am Ort der 
tatsächlichen Übergabe oder in dessen unmittelbarer Nähe unentgeltlich 
zurückzunehmen. Für Letztvertreiber beschränkt sich die Rücknahmepflicht 
nach Satz 1 auf Verpackungen, die von solchen Waren stammen, die der 
Vertreiber in seinem Sortiment führt. Im Rahmen wiederkehrender 
Belieferungen kann die Rücknahme auch bei einer der nächsten 
Anlieferungen erfolgen. Hersteller und in der Lieferkette nachfolgende 
Vertreiber können untereinander sowie mit den Endverbrauchern, sofern es 
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sich bei diesen nicht um private Haushaltungen handelt, abweichende 
Vereinbarungen über den Ort der Rückgabe und die Kostenregelung treffen. 
Letztvertreiber von Verpackungen nach Satz 1 müssen die Endverbraucher 
durch geeignete Maßnahmen in angemessenem Umfang über die 
Rückgabemöglichkeit und deren Sinn und Zweck informieren. 
 
(2) Ist einem Hersteller oder in der Lieferkette nachfolgenden Vertreiber von 
Verpackungen […] eine umwelt- und gesundheitsverträgliche Rücknahme am 
Ort der tatsächlichen Übergabe oder in dessen unmittelbarer Nähe nicht 
möglich, kann die Rücknahme auch in einer zentrale Annahmestelle erfolgen, 
wenn diese in einer für den Rückgabeberechtigten zumutbaren Entfernung 
zum Ort der tatsächlichen Übergabe liegt und zu den geschäftsüblichen 
Öffnungszeiten des Vertreibers zugänglich ist. […] 
 
(3) Hersteller und in der Lieferkette nachfolgende Vertreiber, die 
Verpackungen nach Absatz 1 Satz 1 zurücknehmen, sind verpflichtet, diese 
einer Wiederverwendung oder einer Verwertung gemäß den Anforderungen 
des § 16 Absatz 5 zuzuführen. Die Anforderungen nach Satz 1 können auch 
durch die Rückgabe an einen Vorvertreiber erfüllt werden. Über die Erfüllung 
der Rücknahme- und Verwertungsanforderungen ist Nachweis zu führen. Hierzu 
sind jährlich bis zum 15. Mai die im vorangegangenen Kalenderjahr in Verkehr 
gebrachten sowie zurückgenommenen und verwerteten Verpackungen in 
nachprüfbarer Form zu dokumentieren. Die Dokumentation ist 
aufgeschlüsselt nach Materialart und Masse zu erstellen. Zur Bewertung der 
Richtigkeit und Vollständigkeit der Dokumentation sind geeignete Mechanismen 
zur Selbstkontrolle einzurichten. Die Dokumentation ist der zuständigen 
Landesbehörde, auf deren Gebiet der Hersteller oder Vertreiber ansässig ist, 
auf Verlangen vorzulegen. […] 
 
(4) Hersteller und in der Lieferkette nachfolgende Vertreiber von Verpackungen 
nach Absatz 1 Satz 1 sind verpflichtet, die finanziellen und organisatorischen 
Mittel vorzuhalten, um ihren Pflichten nach dieser Vorschrift nachzukommen. 
Sie haben zur Bewertung ihrer Finanzverwaltung geeignete Mechanismen zur 
Selbstkontrolle einzurichten. 
 
(5) Falls kein System eingerichtet ist, gelten die Rücknahmepflicht nach 
Absatz 1 Satz 1 und die Hinweispflicht nach Absatz 2 Satz 2 sowie die Pflichten 
nach Absatz 4 in Bezug auf systembeteiligungspflichtige Verpackungen 
entsprechend. […] 
 
 
Abschnitt 6 Getränkeverpackungen 
§ 31 Pfand- und Rücknahmepflichten für Einweggetränkeverpackungen 
(1) Hersteller von mit Getränken befüllten Einweggetränkeverpackungen sind 
verpflichtet, von ihren Abnehmern ein Pfand in Höhe von mindestens 0,25 
Euro einschließlich Umsatzsteuer je Verpackung zu erheben. Das Pfand ist 
von jedem weiteren Vertreiber auf allen Handelsstufen bis zur Abgabe an den 
Endverbraucher zu erheben. Die Einweggetränkeverpackungen sind vor dem 
Inverkehrbringen dauerhaft, deutlich lesbar und an gut sichtbarer Stelle als 

Der Absatz war vorher Absatz 4. 
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pfandpflichtig zu kennzeichnen. Die Hersteller nach Satz 1 sind verpflichtet, 
sich an einem bundesweit tätigen, einheitlichen Pfandsystem zu beteiligen, 
das den Teilnehmern die Abwicklung von Pfanderstattungsansprüchen 
untereinander ermöglicht und auf einer Internetseite in geeignetem Umfang 
Informationen für den Endverbraucher zum Rücknahme- und Sammelsystem für 
pfandpflichtige Einweggetränkeverpackungen und zur Verwertung der 
zurückgenommenen Verpackungen veröffentlicht. […] 
 
 
Abschnitt 7 Schlussbestimmungen 
§ 35 Beauftragung Dritter und Bevollmächtigung 
(1) Die nach diesem Gesetz Verpflichteten können Dritte mit der Erfüllung 
ihrer Pflichten beauftragen […]. Satz 1 gilt nicht für die Registrierung nach § 9 
und nicht für die Abgabe von Datenmeldungen nach § 10. [...] 
 
 
 

  Änderung: ChemG »Chemikaliengesetz«, vom 3.6.2021 

Abschnitt IIb Durchführung der Verordnung (EU) Nr. 517/2014 
§ 12i Ergänzende Pflichten zu Kapitel III der Verordnung (EU) Nr. 517/2014 
(1) Es ist verboten, 
1. Erzeugnisse und Einrichtungen, die unter Verstoß gegen Artikel 11 

Absatz 1 [der EU-F-Gase-Verordnung] in Verkehr gebracht wurden, für 
Dritte bereitzustellen, an Dritte abzugeben oder zu erwerben, oder 

2. Behälter, die dem Verbot nach Artikel 11 Absatz 1 [der EU-F-Gase-
Verordnung] unterliegen, zu lagern oder zu entleeren. […] 

Satz 1 gilt nicht, wenn die betreffenden Handlungen zur Rückgabe oder 
Entsorgung erfolgen. 
 
(2) Wer Erzeugnisse oder Einrichtungen, die einem Verbot nach Artikel 11 
Absatz 1 [der EU-F-Gase-Verordnung] nicht unterliegen, weil sie bereits vor 
dem in Anhang III […] genannten Verbotsdatum in den Verkehr gebracht 
wurden, an Dritte abgibt, hat bei der Lieferung schriftlich oder elektronisch 
dem Erwerber eine Erklärung mit folgenden Angaben zu übermitteln: 

1. Name und Anschrift des Abgebenden, 
2. eine Bestätigung, dass das Erzeugnis oder die Einrichtung bereits vor 

dem […] Verbotsdatum erstmals in den Verkehr gebracht wurde, und 
3. Identifikationsmerkmale des Erzeugnisses oder der Einrichtung, die 

eine eindeutige Zuordnung des Erzeugnisses oder der Einrichtung zu 
der Erklärung ermöglichen. 

 
(3) Absatz 2 gilt nicht, wenn aufgrund der Umstände, insbesondere aufgrund 
1. der Bauart und des Zustandes des Erzeugnisses oder der Einrichtung 

oder 
2. von Herstellerkennzeichnungen auf dem Erzeugnis oder der Einrichtung, 
offensichtlich ist, dass das erstmalige Inverkehrbringen vor dem 
Verbotsdatum erfolgte. 

Der Paragraf war früher der Paragraf 
33. 

  Nebenstehend finden Sie die bei-
den neu aufgenommenen Paragra-
fen. Übernehmen Sie diese gegebe-
nenfalls in Ihr Rechtsverzeichnis und 
kommen Sie den Anforderungen 
nach, falls Sie davon betroffen sind. 
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(4) Die Erklärung nach Absatz 2 ist vom Abgebenden und vom Erwerber für 
einen Zeitraum von mindestens fünf Jahren nach Übermittlung 
aufzubewahren. 
 
(5) Die Vorlage der Erklärung nach Absatz 2 gegenüber der zuständigen 
Behörde begründet die Vermutung, dass kein Verstoß gegen Absatz 1 Satz 1 
vorliegt. 
 
(6) Wer Erzeugnisse oder Einrichtungen, die einer Kennzeichnungspflicht 
nach Artikel 12 der Verordnung (EU) Nr. 517/2014 unterliegen, erneut für 
Dritte bereitstellt oder an Dritte abgibt, hat sicherzustellen, dass die nach 
Artikel 12 der Verordnung (EU) Nr. 517/2014 beim Inverkehrbringen 
anzubringende Kennzeichnung erhalten geblieben ist oder neu angebracht 
wird […] 
 
 
§ 12j Ergänzende Pflichten zu Kapitel IV der Verordnung (EU) Nr. 517/2014 
(1) Es ist verboten, teilfluorierte Kohlenwasserstoffe im Sinne des Artikels 2 
Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 517/2014, die unter Verstoß gegen die 
Anforderungen des Artikels 15 Absatz 1 Unterabsatz 2 der Verordnung (EU) 
Nr. 517/2014 in den Verkehr gebracht wurden, für Dritte bereitzustellen, an 
Dritte abzugeben oder zu erwerben. Satz 1 gilt nicht, wenn die betreffenden 
Handlungen zur Rückgabe oder Entsorgung erfolgen. […] 
 
(2) Wer als Hersteller oder Einführer teilfluorierte Kohlenwasserstoffe im 
Sinne des Artikels 2 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 517/2014 an Dritte 
abgibt, hat bei jeder Lieferung schriftlich oder elektronisch dem Erwerber 
eine Erklärung mit folgenden Angaben zu übermitteln: 
1. der Name und die Anschrift des Herstellers oder Einführers, 
2. eine Bestätigung, 

a. dass und für welches Kalenderjahr oder welche Kalenderjahre ihm 
für die gelieferten Stoffe oder Gemische nach Artikel 16 oder 18 der 
Verordnung (EU) Nr. 517/2014 eine Quote für das Inverkehrbringen 
zugeteilt oder übertragen wurde, 

b. dass für die Stoffe oder Gemische eine konkret anzugebende 
Ausnahme von der Quotenpflicht für das Inverkehrbringen nach 
Artikel 15 Absatz 2 oder 4 der Verordnung (EU) Nr. 517/2014 vorliegt 
oder 

c. dass die Stoffe oder Gemische bereits vor dem 1. Januar 2015 in den 
Verkehr gebracht wurden und 

3. Identifikationsmerkmale, die eine eindeutige Zuordnung der Stoffe, 
Gemische oder ihrer Behälter zu der Erklärung ermöglichen. 

 
(3) Wer teilfluorierte Kohlenwasserstoffe im Sinne des Artikels 2 Absatz 2 der 
Verordnung (EU) Nr. 517/2014 zur eigenen Verwendung oder zur Abgabe an 
Dritte von einem Lieferanten aus einem anderen Mitgliedstaat der 
Europäischen Union bezieht, ohne von diesem eine Erklärung nach Absatz 2 
zu erhalten, hat die in Absatz 2 genannten Angaben zu ermitteln. Bei Abgabe 
an Dritte hat er bei jeder Lieferung schriftlich oder elektronisch dem Erwerber 
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eine Erklärung zu übermitteln, aus der sich die in Absatz 2 genannten 
Angaben sowie sein eigener Name und seine eigene Anschrift ergibt. Können 
Angaben nach Absatz 2 nicht ermittelt werden, gilt Satz 2 mit den folgenden 
Maßgaben:  
In der Erklärung 
1. ist für jede nicht ermittelbare Angabe glaubhaft darzulegen, warum 

diese nicht ermittelt werden konnte; 
2. sind anstelle einer nicht ermittelbaren Angabe nach Absatz 2 Nummer 1 

Name und Anschrift des Lieferanten aus dem anderen Mitgliedstaat der 
Europäischen Union anzugeben. 

 
(4) Bei jeder weiteren Abgabe des Stoffes oder Gemisches in der Lieferkette 
hat der jeweilige Abgebende die die Lieferung betreffenden Angaben nach 
Absatz 2 Nummer 2 und 3 oder Absatz 3 sowie seinen eigenen Namen und 
seine eigene Anschrift schriftlich oder elektronisch dem Erwerber zu 
übermitteln. 
 
(5) Die Absätze 2 bis 4 gelten nicht für die Abgabe zur Rückgabe oder 
Entsorgung sowie die Abgabe aufgearbeiteter oder recycelter Stoffe oder 
Gemische, die mit den Angaben nach Artikel 12 Absatz 6 der Verordnung 
(EU) Nr. 517/2014 gekennzeichnet sind. Für die Abgabe von Gemischen, die 
aus aufgearbeiteten oder recycelten Stoffen oder Gemischen sowie 
ungebrauchten Stoffen oder Gemischen bestehen, gelten die Absätze 2 bis 4 
mit den folgenden Maßgaben: 
1. für die ungebrauchten Anteile des Gemisches sind die Angaben nach den 

Absätzen 2 bis 4 zu übermitteln; 
2. für die aufgearbeiteten oder recycelten Anteile des Gemisches genügen 

die Angaben nach Artikel 12 Absatz 6 der Verordnung (EU) Nr. 517/2014. 
 
(6) Die Angaben nach den Absätzen 2 bis 4, jeweils auch in Verbindung mit 
Absatz 5, sind sowohl vom Abgebenden als auch vom Erwerber für einen 
Zeitraum von mindestens fünf Jahren nach Übermittlung aufzubewahren. 
 
(7) Die Vorlage der Angaben nach den Absätzen 2 bis 4, jeweils auch in 
Verbindung mit Absatz 5, gegenüber der zuständigen Behörde begründet die 
Vermutung, dass kein Verstoß gegen Absatz 1 vorliegt. […] 
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  Änderung: StrlSchG »Strahlenschutzgesetz«, vom 20.5.2021, veröffentlicht am 5.6.2021 

§ 1 Anwendungs- und Geltungsbereich 
(1) Dieses Gesetz trifft Regelungen zum Schutz des Menschen und, soweit es 
um den langfristigen Schutz der menschlichen Gesundheit geht, der Umwelt 
vor der schädlichen Wirkung ionisierender Strahlung insbesondere bei 
1. geplanten Expositionssituationen, 
2. Notfallexpositionssituationen, 
3. bestehenden Expositionssituationen. 
 
 
§ 10 Genehmigungsbedürftige Errichtung von Anlagen zur Erzeugung 
ionisierender Strahlung  
(1) Wer eine Anlage zur Erzeugung ionisierender Strahlung der folgenden Art 
errichtet, bedarf der Genehmigung: 
1. Beschleuniger- oder Plasmaanlage, in der je Sekunde mehr als 1012 

Neutronen erzeugt werden können, 
2. Elektronenbeschleuniger mit einer Endenergie der Elektronen von mehr 

als 10 Megaelektronenvolt, sofern die mittlere Strahlleistung 1 Kilowatt 
übersteigen kann, 

3. Elektronenbeschleuniger mit einer Endenergie der Elektronen von mehr 
als 150 Megaelektronenvolt, 

4. Ionenbeschleuniger mit einer Endenergie der Ionen von mehr als 10 
Megaelektronenvolt je Nukleon, sofern die mittlere Strahlleistung 50 
Watt übersteigen kann, 

5. Ionenbeschleuniger mit einer Endenergie der Ionen von mehr als 150 
Megaelektronenvolt je Nukleon. 

 
(2) Einer Genehmigung bedarf auch, wer die genehmigungsbedürftige 
Errichtung einer der in Absatz 1 genannten Anlagen wesentlich ändert. 
 
 
Abschnitt 2 Betrieb von Anlagen zur Erzeugung ionisierender Strahlung; 
Umgang mit radioaktiven Stoffen; Betrieb von Röntgeneinrichtungen 
oder Störstrahlern 
§ 12 Genehmigungsbedürftige Tätigkeiten 
(1) Einer Genehmigung bedarf, wer 
1. eine Anlage zur Erzeugung ionisierender Strahlung betreibt; 

ausgenommen sind Anlagen, für deren Betrieb, auch unter 
Berücksichtigung der Genehmigungsbedürftigkeit nach § 17 Absatz 1 Satz 
3, eine Anzeige nach § 17 Absatz 1 Satz 1 ausreichend ist oder die nach der 
Rechtsverordnung nach § 24 Satz 1 Nummer 1 genehmigungs- und 
anzeigefrei betrieben werden dürfen, 

2. ionisierende Strahlung aus einer Bestrahlungsvorrichtung, die 
Bestandteil einer nach § 7 Absatz 1 Satz 1 des Atomgesetzes 
genehmigten Anlage zur Spaltung von Kernbrennstoffen ist, im 
Zusammenhang mit der Anwendung am Menschen oder mit der 
Anwendung am Tier in der Tierheilkunde verwendet, 

  Nebenstehend finden Sie die 
Pflichten, die wir für unsere Kunden 
in deren Rechtsverzeichnissen führen. 
Änderungen sind kursiv oder durch-
gestrichen markiert. Nehmen Sie die 
für Sie relevanten Änderungen an Ih-
rem Rechtsverzeichnis vor. 
 

  Beachten Sie, dass die Änderun-
gen auch Regelungen betreffen kön-
nen, die hier nicht dargestellt sind. 
Beachten Sie ggf. auch diese. 
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3. mit sonstigen radioaktiven Stoffen umgeht; ausgenommen ist der 
Umgang, der nach der Rechtsverordnung nach § 24 Satz 1 Nummer 1 
genehmigungsfrei ist, 

4. eine Röntgeneinrichtung betreibt; ausgenommen sind 
Röntgeneinrichtungen, für deren Betrieb, auch unter Berücksichtigung 
der Genehmigungsbedürftigkeit nach § 19 Absatz 2, eine Anzeige nach § 
19 Absatz 1 ausreichend ist, 

5. einen Störstrahler betreibt; ausgenommen ist ein Störstrahler, der nach 
der Rechtsverordnung nach § 24 Satz 1 Nummer 1 genehmigungsfrei 
betrieben werden darf.  

 
(2) Einer Genehmigung bedarf auch, wer eine der in Absatz 1 Nummer 1 bis 5, 
jeweils erster Halbsatz, genannten genehmigungsbedürftigen Tätigkeiten 
wesentlich ändert. 
 
(3) Eine Genehmigung nach Absatz 1 Nummer 1 kann sich auf einen nach 
Absatz 1 Nummer 3 genehmigungsbedürftigen Umgang erstrecken. 
 
(4) Eine Genehmigung nach Absatz 1 Nummer 3 ist nicht erforderlich 
1. soweit eine Genehmigung nach Absatz 1 Nummer 1, eine Genehmigung 

nach den §§ 6, 7, 9 oder 9b des Atomgesetzes oder ein 
Planfeststellungsbeschluss nach § 9b des Atomgesetzes vorliegt, die 
oder der sich gemäß § 10a Absatz 2 des Atomgesetzes auf den Umgang 
mit sonstigen radioaktiven Stoffen nach Absatz 1 Nummer 3 erstreckt, 
und 

2. für das Aufsuchen, die Gewinnung oder die Aufbereitung von 
radioaktiven Bodenschätzen, wenn dies der Betriebsplanpflicht nach § 51 
des Bundesberggesetzes unterfällt.  

 
(5) Zwei oder mehr Tätigkeiten, die zu einem gemeinsamen Zweck 
zusammenhängend ausgeführt werden, können in einer Genehmigung 
beschieden werden, 
1. wenn sie zwei oder mehr Genehmigungstatbestände nach Absatz 1 

erfüllen und 
2. wenn die Voraussetzungen für alle Genehmigungen erfüllt sind.  
 
Satz 1 gilt entsprechend für Tätigkeiten, die sowohl genehmigungsbedürftig 
als auch anzeigebedürftig nach diesem Gesetz sind, wenn die mit der Anzeige 
einzureichenden Unterlagen im Genehmigungsverfahren vorgelegt werden 
und kein Grund für die Untersagung der anzeigebedürftigen Tätigkeit 
vorliegt. Bei wesentlichen Änderungen gelten die Sätze 1 und 2 
entsprechend.  
 
 
§ 16 Erforderliche Unterlagen 
Einem Genehmigungsantrag für eine Tätigkeit nach § 12 Absatz 1 sind die zur 
Prüfung erforderlichen Unterlagen, insbesondere die Unterlagen nach Anlage 
2, beizufügen. [...] 
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§ 17 Anzeigebedürftiger Betrieb von Anlagen zur Erzeugung ionisierender 
Strahlung 
(1) Wer beabsichtigt, eine der folgenden Anlagen zur Erzeugung ionisierender 
Strahlung zu betreiben, hat dies der zuständigen Behörde spätestens vier 
Wochen vor dem beabsichtigten Beginn schriftlich anzuzeigen: 
1. eine Plasmaanlage, bei deren Betrieb die Ortsdosisleistung von 10 

Mikrosievert durch Stunde im Abstand von 0,1 Metern von den Wandungen 
des Bereichs, der aus elektrotechnischen Gründen während des Betriebs 
unzugänglich ist, nicht überschritten wird, 

2. einen Ionenbeschleuniger, bei dessen Betrieb die Ortsdosisleistung von 10 
Mikrosievert durch Stunde im Abstand von 0,1 Metern von der berührbaren 
Oberfläche nicht überschritten wird, 

3. eine Laseranlage, bei deren Betrieb die Ortsdosisleistung von 10 
Mikrosievert durch Stunde im Abstand von 0,1 Metern von der berührbaren 
Oberfläche nicht überschritten wird, oder 

4. eine nach § 45 Absatz 1 Nummer 7 bauartzugelassene Vollschutzanlage. 
 
Nach Ablauf dieser Frist darf der Anzeigende die Anlage zur Erzeugung 
ionisierender Strahlung betreiben, es sei denn, die zuständige Behörde hat 
das Verfahren nach § 18 Absatz 2 ausgesetzt oder den Betrieb untersagt.[...] 
 
(4) Bei einer wesentlichen Änderung einer Anlage nach Absatz 1 Satz 1 
Nummer 1, 2 oder 3 oder ihres Betriebs sind die Absätze 1 und 2 
entsprechend anzuwenden.  
 
 
§ 19 Genehmigungs- und anzeigebedürftiger Betrieb von 
Röntgeneinrichtungen 
(1) Wer beabsichtigt, 
1. eine Röntgeneinrichtung zu betreiben, 

a. deren Röntgenstrahler nach § 45 Absatz 1 Nummer 2 
bauartzugelassen ist, [...] 

e. die nach den Vorschriften der Verordnung (EU) 2017/745 in Verkehr 
gebracht worden ist und nicht im Zusammenhang mit medizinischen 
Expositionen eingesetzt wird,  

2. ein Basis-, Hoch- oder Vollschutzgerät oder eine 
Schulröntgeneinrichtung zu betreiben,  

hat dies der zuständigen Behörde spätestens vier Wochen vor dem 
beabsichtigten Beginn schriftlich anzuzeigen, sofern der Betrieb nicht nach 
Absatz 2 der Genehmigungspflicht unterliegt. Nach Ablauf dieser Frist darf 
der Anzeigende die Röntgeneinrichtung betreiben, es sei denn, die 
zuständige Behörde hat das Verfahren nach § 20 Absatz 2 ausgesetzt oder 
den Betrieb untersagt.  
 
(2) Abweichend von Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bedarf einer Genehmigung 
nach § 12 Absatz 1 Nummer 4, wer eine Röntgeneinrichtung 
1. in der technischen Radiographie zur Grobstrukturanalyse in der 

Werkstoffprüfung betreibt, 
2. zur Behandlung von Menschen betreibt, 
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3. zur Teleradiologie betreibt, 
4. im Zusammenhang mit der Früherkennung betreibt, 
5. außerhalb eines Röntgenraumes betreibt, es sei denn, der Zustand der 

zu untersuchenden Person oder des zu untersuchenden Tieres oder 
dessen Größe erfordert im Einzelfall zwingend, dass die 
Röntgeneinrichtung außerhalb des Röntgenraumes betrieben wird, 

6. in einem Röntgenraum betreibt, der nicht Gegenstand einer Prüfung durch 
einen behördlich bestimmten Sachverständigen für diese 
Röntgeneinrichtung war, oder 

7. in einem mobilen Röntgenraum betreibt. [...] 
 
(5) Bei einer wesentlichen Änderung des Betriebs einer nach Absatz 1 Satz 1 
Nummer 1 angezeigten Röntgeneinrichtung sind die Absätze 1 bis 3 
entsprechend anzuwenden. Bei einer wesentlichen Änderung des Betriebs einer 
nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 angezeigten Röntgeneinrichtung sind die 
Absätze 1 und 4 entsprechend anzuwenden. 
 
 
§ 21 Beendigung des genehmigten oder angezeigten Betriebs oder 
Umgangs 
Wer den genehmigten oder angezeigten Betrieb einer Anlage zur Erzeugung 
ionisierender Strahlung, einer Röntgeneinrichtung oder eines Störstrahlers 
oder den genehmigten Umgang mit radioaktiven Stoffen beendet, hat dies 
der zuständigen Behörde unverzüglich mitzuteilen.  
 
 
Abschnitt 8 Tätigkeiten im Zusammenhang mit natürlich vorkommender 
Radioaktivität 
Unterabschnitt 1 Arbeitsplätze mit Exposition durch natürlich 
vorkommende Radioaktivität 
§ 55 Abschätzung der Exposition 
(1) Wer in seiner Betriebsstätte eine Tätigkeit nach § 4 Absatz 1 Satz 1 
Nummer 10 ausübt oder ausüben lässt, die einem der in Anlage 3 genannten 
Tätigkeitsfelder zuzuordnen ist, hat vor Beginn der Tätigkeit eine auf den 
Arbeitsplatz bezogene Abschätzung der Körperdosis durchzuführen. Die 
Abschätzung ist unverzüglich zu wiederholen, wenn der Arbeitsplatz so 
verändert wird, dass eine höhere Exposition auftreten kann. 
 
(2) Liegen Anhaltspunkte dafür vor, dass bei einer Tätigkeit nach § 4 Absatz 1 
Satz 1 Nummer 10, die keinem der in Anlage 3 genannten Tätigkeitsfelder 
zuzuordnen ist, Expositionen auftreten, die denen der in Anlage 3 genannten 
Tätigkeitsfelder entsprechen, so kann die zuständige Behörde anordnen, 
dass eine Abschätzung nach Absatz 1 Satz 1 unverzüglich durchzuführen ist. 
Wird der Arbeitsplatz so verändert, dass eine höhere Exposition auftreten 
kann, so kann die zuständige Behörde anordnen, dass die Abschätzung 
unverzüglich zu wiederholen ist. 
 
(3) Der zur Abschätzung Verpflichtete hat die Ergebnisse der Abschätzung 
unverzüglich aufzuzeichnen. Er hat die Aufzeichnungen bis zum Ende der 

http://www.risolva.de/


Infobrief  
Juni 2021 

 

 

© Das Urheberrecht des Risolva Infobriefs liegt bei der Risolva GmbH, Carl-Zeiss-Straße 18, 72555 Metzingen, www.risolva.de Seite 25 von 41 
Die vollständige oder auszugsweise Verbreitung des Textes zu kommerziellen Zwecken ist nur gestattet, wenn Titel und Urheber genannt werden. 
Stand: Veröffentlichungen, die bis 18. Juni 2021 online verfügbar waren  

Tätigkeit oder bis zum Vorliegen einer neuen Abschätzung aufzubewahren und 
der zuständigen Behörde auf Verlangen vorzulegen. 
 
 
§ 56 Anzeige 
(1) Ergibt die Abschätzung, dass die Körperdosis einen der Werte für die 
Einstufung als beruflich exponierte Person überschreiten kann, so hat der zur 
Abschätzung Verpflichtete der zuständigen Behörde die Tätigkeit schriftlich 
anzuzeigen. Die Anzeige auf Grund einer Abschätzung nach § 55 Absatz 1 
Satz 1 hat spätestens vier Wochen vor der beabsichtigten Aufnahme der 
Tätigkeit zu erfolgen; nach Ablauf dieser Frist darf der Anzeigende die 
Tätigkeit aufnehmen, es sei denn, die zuständige Behörde hat das Verfahren 
nach § 57 Absatz 2 ausgesetzt oder die Tätigkeit untersagt. Die Anzeige auf 
Grund einer Abschätzung nach § 55 Absatz 1 Satz 2 oder nach § 55 Absatz 2 
hat unverzüglich nach der Abschätzung zu erfolgen. [...] 
 
(3) Die Absätze 1 und 2 sind entsprechend anzuwenden, wenn die angezeigte 
Tätigkeit wesentlich verändert wird.  
 
 
§ 58 Beendigung der angezeigten Tätigkeit 
Wer eine nach § 56 Absatz 1 Satz 1 angezeigte Tätigkeit beendet oder derart 
verändert, dass eine Abschätzung nach § 55 Absatz 1 Satz 2 ergibt, dass die 
Körperdosis die Werte für die Einstufung als beruflich exponierte Person nicht 
mehr überschreiten kann, hat dies der zuständigen Behörde unverzüglich 
mitzuteilen. 
 
 
§ 59 Externe Tätigkeit 
(1) Die Pflicht zur Abschätzung der Körperdosis nach § 55 Absatz 1 gilt 
entsprechend für denjenigen, der die dort genannten Tätigkeiten in einer 
fremden Betriebsstätte in eigener Verantwortung ausübt oder von Personen 
ausüben lässt, die unter seiner Aufsicht stehen. Liegt für die fremde 
Betriebsstätte eine auf den Arbeitsplatz bezogene Abschätzung vor, so hat 
der Inhaber der Betriebsstätte eine Abschrift der Aufzeichnungen über die 
Abschätzung an den nach Satz 1 Verpflichten unverzüglich zu übermitteln. § 
55 Absatz 2 und 3 gilt entsprechend. 
 
(2) Ergibt die Abschätzung nach Absatz 1 Satz 1 oder 3, dass die Körperdosis 
einen der Werte für die Einstufung als beruflich exponierte Person 
überschreiten kann, so hat der nach Absatz 1 Satz 1 oder 3 Verpflichtete die 
Tätigkeit der zuständigen Behörde entsprechend § 56 Absatz 1 anzuzeigen. 
 
(3) Der Anzeige nach Absatz 2 sind das Ergebnis der Abschätzung nach § 55 
Absatz 1 und die folgenden Unterlagen beizufügen: 
1. Nachweis, dass jeder Strahlenschutzbeauftragte die erforderliche 

Fachkunde im Strahlenschutz besitzt oder, falls ein 
Strahlenschutzbeauftragter nicht notwendig ist, der Anzeigende, sein 
gesetzlicher Vertreter oder, bei juristischen Personen oder sonstigen 
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Personenvereinigungen, der nach Gesetz, Satzung oder 
Gesellschaftsvertrag zur Vertretung oder Geschäftsführung Berechtigte 
die erforderliche Fachkunde im Strahlenschutz besitzt, 

2. Nachweis, dass die bei der Tätigkeit sonst tätigen Personen das 
notwendige Wissen und die notwendigen Fertigkeiten im Hinblick auf die 
mögliche Strahlengefährdung und die anzuwendenden 
Schutzmaßnahmen besitzen, 

3. Nachweis, dass die beschäftigten Personen den Anordnungen der 
Strahlenschutzverantwortlichen und Strahlenschutzbeauftragten 
derjenigen Betriebsstätten, in denen eine nach § 56 Absatz 1 angezeigte 
Tätigkeit ausgeübt wird, Folge zu leisten haben, die diese infolge ihrer 
Pflichten nach diesem Gesetz und der auf Grund dieses Gesetzes 
erlassenen Rechtsverordnungen treffen und 

4. Nachweis, dass für die Beschäftigung in denjenigen Betriebsstätten, für 
die eine Anzeige nach § 56 Absatz 1 nicht erstattet ist, die Ausrüstungen 
vorhanden und die Maßnahmen getroffen sind, die nach dem Stand der 
Technik erforderlich sind, damit die Schutzvorschriften eingehalten 
werden.  

 
(4) § 56 Absatz 3 und die §§ 57 und 58 gelten für die nach Absatz 2 angezeigte 
Tätigkeit entsprechend. 
 
 
§ 67 Ausnahme von dem Erfordernis der Genehmigung und der Anzeige 
Wer als Arbeitnehmer oder Arbeitnehmerin oder anderweitig unter der 
Aufsicht stehend im Rahmen einer nach diesem Gesetz genehmigungs- oder 
anzeigebedürftigen Tätigkeit beschäftigt wird, bedarf weder einer 
Genehmigung noch hat er oder sie eine Anzeige zu erstatten.  
 
 
Kapitel 4 Betriebliche Organisation des Strahlenschutzes 
§ 69 Strahlenschutzverantwortlicher 
(1) Strahlenschutzverantwortlicher ist, wer 
1. einer Genehmigung nach § 10, § 12 Absatz 1, § 25 oder § 27, einer 

Genehmigung nach den §§ 4, 6, 7 oder 9 des Atomgesetzes, der 
Planfeststellung nach § 9b des Atomgesetzes oder der Genehmigung 
nach § 9b Absatz 1a des Atomgesetzes bedarf, 

2. eine Tätigkeit nach § 5 des Atomgesetzes ausübt, 
3. eine Anzeige nach den §§ 17, 19, 22, 26, 50, 52, 56 oder 59 zu erstatten 

hat oder 
4. auf Grund des § 12 Absatz 4 keiner Genehmigung nach § 12 Absatz 1 

Nummer 3 bedarf.  
 
(2) Handelt es sich bei dem Strahlenschutzverantwortlichen um eine 
juristische Person oder um eine rechtsfähige Personengesellschaft, so 
werden die Aufgaben des Strahlenschutzverantwortlichen von der durch 
Gesetz, Satzung oder Gesellschaftsvertrag zur Vertretung berechtigten 
Person wahrgenommen. Besteht das vertretungsberechtigte Organ aus 
mehreren Mitgliedern oder sind bei sonstigen Personenvereinigungen 
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mehrere vertretungsberechtigte Personen vorhanden, so ist der zuständigen 
Behörde mitzuteilen, welche dieser Personen die Aufgaben des 
Strahlenschutzverantwortlichen wahrnimmt. Die Gesamtverantwortung aller 
Organmitglieder oder Mitglieder der Personenvereinigung bleibt hiervon 
unberührt. 
 
 
§ 70 Strahlenschutzbeauftragter 
(1) Der Strahlenschutzverantwortliche hat für die Leitung oder 
Beaufsichtigung einer Tätigkeit die erforderliche Anzahl von 
Strahlenschutzbeauftragten unverzüglich schriftlich zu bestellen, soweit dies 
für die Gewährleistung des Strahlenschutzes bei der Tätigkeit notwendig ist. 
Der Strahlenschutzverantwortliche bleibt auch im Falle einer solchen 
Bestellung für die Einhaltung der Pflichten, die ihm durch dieses Gesetz und 
durch die auf seiner Grundlage erlassenen Rechtsverordnungen auferlegt 
sind, verantwortlich. 
 
(2) Der Strahlenschutzverantwortliche hat bei der Bestellung eines 
Strahlenschutzbeauftragten dessen Aufgaben, dessen innerbetrieblichen 
Entscheidungsbereich und die zur Aufgabenwahrnehmung erforderlichen 
Befugnisse schriftlich festzulegen. Dem Strahlenschutzbeauftragten obliegen 
die Pflichten, die ihm durch dieses Gesetz und durch die auf dessen 
Grundlage ergangenen Rechtsverordnungen auferlegt sind, nur im Rahmen 
seiner Befugnisse. 
 
(3) Es dürfen nur Personen zu Strahlenschutzbeauftragten bestellt werden, 
bei denen keine Tatsachen vorliegen, aus denen sich Bedenken gegen ihre 
Zuverlässigkeit ergeben und die die erforderliche Fachkunde im 
Strahlenschutz besitzen. 
 
(4) Die Bestellung eines Strahlenschutzbeauftragten hat der 
Strahlenschutzverantwortliche der zuständigen Behörde unter Angabe der 
festgelegten Aufgaben und Befugnisse unverzüglich schriftlich mitzuteilen. 
Der Mitteilung ist die Bescheinigung über die erforderliche Fachkunde im 
Strahlenschutz beizufügen. Dem Strahlenschutzbeauftragten und dem 
Betriebsrat oder dem Personalrat ist je eine Abschrift der Mitteilung zu 
übermitteln. Die Sätze 1 und 3 gelten entsprechend im Falle der Änderung 
der Aufgaben oder Befugnisse eines Strahlenschutzbeauftragten sowie im 
Falle des Ausscheidens des Strahlenschutzbeauftragten aus seiner Funktion. 
Satz 2 gilt im Falle der Änderung entsprechend, falls es eine Erweiterung der 
Aufgaben oder Befugnisse eines Strahlenschutzbeauftragten gibt. [...] 
 
(6) Der Strahlenschutzbeauftragte darf bei der Erfüllung seiner Pflichten nicht 
behindert und wegen deren Erfüllung nicht benachteiligt werden. Steht der 
Strahlenschutzbeauftragte in einem Arbeitsverhältnis mit dem zur Bestellung 
verpflichteten Strahlenschutzverantwortlichen, so ist die Kündigung des 
Arbeitsverhältnisses unzulässig, es sei denn, es liegen Tatsachen vor, die den 
Strahlenschutzverantwortlichen zur Kündigung aus wichtigem Grund ohne 
Einhaltung einer Kündigungsfrist berechtigen. Nach der Abberufung als 
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Strahlenschutzbeauftragter ist die Kündigung innerhalb eines Jahres nach der 
Beendigung der Bestellung unzulässig, es sei denn, der 
Strahlenschutzverantwortliche ist zur Kündigung aus wichtigem Grund ohne 
Einhaltung einer Kündigungsfrist berechtigt. 
 
(7) Strahlenschutzbeauftragte, die für das Aufsuchen, das Gewinnen oder das 
Aufbereiten radioaktiver Bodenschätze zu bestellen sind, müssen als 
verantwortliche Person zur Leitung oder Beaufsichtigung des Betriebes oder 
eines Betriebsteiles nach § 58 Absatz 1 Nummer 2 des Bundesberggesetzes 
bestellt sein, wenn auf diese Tätigkeiten die Vorschriften des 
Bundesberggesetzes Anwendung finden. 
 
 
§ 71 Betriebliche Zusammenarbeit im Strahlenschutz 
(1) Der Strahlenschutzverantwortliche hat den Strahlenschutzbeauftragten 
unverzüglich über alle Verwaltungsakte und Maßnahmen, die Aufgaben oder 
Befugnisse des Strahlenschutzbeauftragten betreffen, zu unterrichten. 
 
(2) Der Strahlenschutzbeauftragte hat dem Strahlenschutzverantwortlichen 
unverzüglich alle Mängel mitzuteilen, die den Strahlenschutz 
beeinträchtigen. Kann sich der Strahlenschutzbeauftragte über eine von ihm 
vorgeschlagene Maßnahme zur Behebung von aufgetretenen Mängeln mit 
dem Strahlenschutzverantwortlichen nicht einigen, so hat dieser dem 
Strahlenschutzbeauftragten die Ablehnung des Vorschlages schriftlich 
mitzuteilen und zu begründen; dem Betriebsrat oder dem Personalrat sowie 
der zuständigen Behörde hat der Strahlenschutzverantwortliche je eine 
Abschrift der Mitteilung einschließlich der Begründung zu übermitteln. 
Unterbleibt die Mitteilung oder die Übermittlung an die zuständige Behörde, 
so kann der Strahlenschutzbeauftragte sich direkt an die zuständige Behörde 
wenden. 
 
(3) Der Strahlenschutzverantwortliche und der Strahlenschutzbeauftragte 
haben bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben mit dem Betriebsrat oder dem 
Personalrat, den Fachkräften für Arbeitssicherheit und dem ermächtigten 
Arzt nach § 79 Absatz 1 Satz 2 Nummer 9 Buchstabe a zusammenzuarbeiten 
und sie über wichtige Angelegenheiten des Strahlenschutzes zu unterrichten. 
Der Strahlenschutzbeauftragte hat den Betriebsrat oder Personalrat auf 
dessen Verlangen in Angelegenheiten des Strahlenschutzes zu beraten. 
 
 
§ 72 Weitere Pflichten des Strahlenschutzverantwortlichen und des 
Strahlenschutzbeauftragten; Verordnungsermächtigung 
(1) Der Strahlenschutzverantwortliche hat bei Tätigkeiten nach § 4 Absatz 1 
Satz 1 Nummer 1 bis 7 und 9 unter Beachtung des Standes von Wissenschaft 
und Technik, bei Tätigkeiten nach § 4 Absatz 1 Satz 1 Nummer 8, 10 und 11 
unter Beachtung des Standes der Technik, zum Schutz des Menschen und der 
Umwelt vor den schädlichen Wirkungen ionisierender Strahlung durch 
geeignete Schutzmaßnahmen, insbesondere durch Bereitstellung geeigneter 
Räume, Ausrüstungen und Geräte, durch geeignete Regelung des 
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Betriebsablaufs und durch Bereitstellung ausreichenden und geeigneten 
Personals, dafür zu sorgen, dass 
1. im Sinne des § 8 Absatz 1 jede unnötige Exposition oder Kontamination 

von Mensch und Umwelt vermieden wird und im Sinne des § 8 Absatz 2 
jede Exposition oder Kontamination von Mensch und Umwelt unter 
Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls auch unterhalb der 
Grenzwerte so gering wie möglich gehalten wird; 

2. die folgenden Vorschriften eingehalten werden: 
a. § 27 Absatz 3, § 77 Satz 1, § 78 Absatz 1 bis 4, § 80 Absatz 1 und 2, § 83 

Absatz 1, 3 Satz 1 und 4 und Absatz 5 und § 166 sowie nach Maßgabe 
des § 115 Absatz 1 Nummer 1 und Absatz 2 Nummer 1 die 
Vorschriften der §§ 113, 114 und 116 und 

b. § 76 Absatz 2, § 85 Absatz 1 bis 3, § 90 Absatz 2, die §§ 167 und 168;  
3. die Vorschriften und Schutzvorschriften einer auf Grund der §§ 24, 37 

Absatz 1, von § 68 Absatz 1, der §§ 73, 76 Absatz 1, von § 79 Absatz 1, der 
§§ 81, 82, 85 Absatz 4, der §§ 86, 87, 89, 90 Absatz 1, von § 170 Absatz 9, § 
171 erlassenen Rechtsverordnung eingehalten werden, soweit die 
Rechtsverordnung dies bestimmt, und 

4. die erforderlichen Maßnahmen gegen ein unbeabsichtigtes 
Kritischwerden von Kernbrennstoffen getroffen werden.  

 
Für Tätigkeiten nach § 4 Absatz 1 Satz 2 gilt Satz 1 entsprechend. 
 
(2) Der Strahlenschutzbeauftragte hat dafür zu sorgen, dass 
1. im Rahmen der ihm nach § 70 Absatz 2 übertragenen Aufgaben und 

Befugnisse 
a. die in Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 und 2 genannten Vorschriften 

eingehalten werden, 
b. die in Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 genannten Vorschriften und 

Schutzvorschriften eingehalten werden,  
2. soweit nicht auf Grund der Rechtsverordnung nach Satz 2 allein der 

Strahlenschutzverantwortliche für die Einhaltung zu sorgen hat, und 
3. die Bestimmungen des Bescheides über die Genehmigung, Freigabe 

oder Bauartzulassung und die von der zuständigen Behörde erlassenen 
Anordnungen und Auflagen eingehalten werden, soweit ihm deren 
Durchführung und Erfüllung nach § 70 Absatz 2 übertragen worden sind. 
[...] 

 
(3) Der Strahlenschutzverantwortliche und der Strahlenschutzbeauftragte 
haben dafür zu sorgen, dass bei Gefahr für Mensch und Umwelt unverzüglich 
geeignete Maßnahmen zur Abwendung dieser Gefahr getroffen werden.  
 
 
§ 74 Erforderliche Fachkunde und Kenntnisse im Strahlenschutz; 
Verordnungsermächtigungen 
(1) Die erforderliche Fachkunde im Strahlenschutz wird in der Regel durch 
eine für das jeweilige Anwendungsgebiet geeignete Ausbildung, durch 
praktische Erfahrung und durch die erfolgreiche Teilnahme an von der 
zuständigen Stelle anerkannten Kursen erworben. 
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(2) Die erforderlichen Kenntnisse im Strahlenschutz werden in der Regel 
durch eine für das jeweilige Anwendungsgebiet geeignete Einweisung und 
durch praktische Erfahrung erworben. Die in einer Rechtsverordnung nach 
Absatz 4 Nummer 5 bestimmten Personen erwerben in der Regel die 
erforderlichen Kenntnisse im Strahlenschutz durch eine geeignete 
Ausbildung, durch praktische Erfahrung und durch die erfolgreiche 
Teilnahme an von der zuständigen Stelle anerkannten Kursen.  
 
 
Teil 4 Strahlenschutz bei bestehenden Expositionssituationen  
Kapitel 2 Schutz vor Radon 
 
§ 123 Maßnahmen an Gebäuden; Verordnungsermächtigung 
(1) Wer ein Gebäude mit Aufenthaltsräumen oder Arbeitsplätzen errichtet, 
hat geeignete Maßnahmen zu treffen, um den Zutritt von Radon aus dem 
Baugrund zu verhindern oder erheblich zu erschweren. Diese Pflicht gilt als 
erfüllt, wenn 
1. die nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik erforderlichen 

Maßnahmen zum Feuchteschutz eingehalten werden und 
2. in den nach § 121 Absatz 1 Satz 1 festgelegten Gebieten zusätzlich die in 

der Rechtsverordnung nach Absatz 2 bestimmten Maßnahmen 
eingehalten werden. Die Pflicht nach Satz 1 kann auch auf andere Weise 
erfüllt werden. [...] 

 
 
§ 126 Referenzwert 
Der Referenzwert für die über das Jahr gemittelte Radon-222-
Aktivitätskonzentration in der Luft an Arbeitsplätzen beträgt 300 Becquerel 
je Kubikmeter. 
 
 
§ 127 Messung der Radonkonzentration 
(1) Wer für einen Arbeitsplatz in einem Innenraum verantwortlich ist, hat 
innerhalb der Frist nach Satz 2 Messungen der Radon-222-
Aktivitätskonzentration in der Luft zu veranlassen, wenn 
1. sich der Arbeitsplatz im Erd- oder Kellergeschoss eines Gebäudes 

befindet, das in einem nach § 121 Absatz 1 Satz 1 festgelegten Gebiet 
liegt, oder 

2. die Art des Arbeitsplatzes einem der Arbeitsfelder nach Anlage 8 
zuzuordnen ist.  

 
Im Falle des Satzes 1 Nummer 1 muss die Messung innerhalb von 18 Monaten 
nach der Festlegung des Gebiets und Aufnahme der beruflichen Betätigung 
an dem Arbeitsplatz und im Falle des Satzes 1 Nummer 2 innerhalb von 18 
Monaten nach Aufnahme der beruflichen Betätigung an dem Arbeitsplatz 
erfolgt sein. Der für den Arbeitsplatz Verantwortliche hat erneute Messungen 
der Radon-222-Aktivitätskonzentration in der Luft zu veranlassen, wenn 
Änderungen am Arbeitsplatz vorgenommen werden, die dazu führen können, 
dass die Radon-222-Aktivitätskonzentration in der Luft über dem Referenzwert 
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nach § 126 liegt; Satz 2 gilt in diesem Fall entsprechend. Die zuständige 
Behörde kann anordnen, dass der für den Arbeitsplatz Verantwortliche auch 
für andere Arbeitsplätze in Innenräumen Messungen der Radon-222 
Aktivitätskonzentration in der Luft zu veranlassen hat, wenn Anhaltspunkte 
dafür vorliegen, dass die Radon222-Aktivitätskonzentration in der Luft über 
dem Referenzwert nach § 126 liegt. Die zuständige Behörde kann im Einzelfall 
die Frist nach Satz 2 um längstens sechs Monate verlängern, wenn die Frist auf 
Grund von Umständen, die von dem für den Arbeitsplatz Verantwortlichen nicht 
zu vertreten sind, nicht eingehalten werden kann. [...] 
 
(2) Verantwortlich für einen Arbeitsplatz ist, 
1. wer in seiner Betriebsstätte eine Betätigung beruflich ausübt oder 

ausüben lässt oder 
2. in wessen Betriebsstätte ein Dritter in eigener Verantwortung eine 

Betätigung beruflich ausübt oder von Personen ausüben lässt, die unter 
dessen Aufsicht stehen.  

 
(3) Der für den Arbeitsplatz Verantwortliche hat die Ergebnisse der Messungen 
nach Absatz 1 Satz 1, 3 und 4 unverzüglich aufzuzeichnen. Er hat die 
Aufzeichnungen bis zur Beendigung der Betätigung oder bis zum Vorliegen 
neuer Messergebnisse aufzubewahren und der zuständigen Behörde auf 
Verlangen vorzulegen. 
 
(4) Im Falle der Verantwortlichkeit nach Absatz 2 Nummer 1 hat der für den 
Arbeitsplatz Verantwortliche die betroffenen Arbeitskräfte und den 
Betriebsrat oder den Personalrat unverzüglich über die Ergebnisse der 
Messungen zu unterrichten. Im Falle der Verantwortlichkeit nach Absatz 2 
Nummer 2 hat der für den Arbeitsplatz Verantwortliche unverzüglich den 
Dritten zu unterrichten; die Pflicht nach Satz 1 gilt entsprechend für den 
Dritten.  
 
 
§ 128 Reduzierung der Radonkonzentration 
(1) Überschreitet die Radon-222-Aktivitätskonzentration in der Luft an einem 
Arbeitsplatz den Referenzwert nach § 126, so hat der für den Arbeitsplatz 
Verantwortliche unverzüglich Maßnahmen zur Reduzierung der Radon-222-
Aktivitätskonzentration in der Luft zu ergreifen. 
 
(2) Der für den Arbeitsplatz Verantwortliche hat den Erfolg der von ihm 
getroffenen Maßnahmen durch eine Messung der Radon-222-
Aktivitätskonzentration in der Luft zu überprüfen; die Messung muss innerhalb 
von 30 Monaten erfolgt sein, nachdem die Überschreitung des Referenzwerts 
bekannt geworden ist. Die zuständige Behörde kann im Einzelfall die Frist nach 
Satz 1 verlängern, wenn die Frist auf Grund von Umständen, die von dem für 
den Arbeitsplatz Verantwortlichen nicht zu vertreten sind, nicht eingehalten 
werden kann. Der für den Arbeitsplatz Verantwortliche hat das Ergebnis der 
Messung unverzüglich aufzuzeichnen. Er hat die Aufzeichnungen bis zur 
Beendigung der Betätigung oder bis zum Vorliegen neuer Messergebnisse 
aufzubewahren und der zuständigen Behörde auf Verlangen vorzulegen. 
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(3) Im Falle der Verantwortlichkeit nach § 127 Absatz 2 Nummer 1 hat der für 
den Arbeitsplatz Verantwortliche die betroffenen Arbeitskräfte und den 
Betriebsrat oder den Personalrat unverzüglich über die Ergebnisse der 
Messungen zu unterrichten. Im Falle der Verantwortlichkeit nach § 127 Absatz 
2 Nummer 2 hat der für den Arbeitsplatz Verantwortliche unverzüglich den 
Dritten zu unterrichten; die Pflicht nach Satz 1 gilt entsprechend für den 
Dritten. 
 
(4) Der für den Arbeitsplatz Verantwortliche muss keine Maßnahmen zur 
Reduzierung der Radon-222-Aktivitätkonzentration in der Luft ergreifen, 
wenn die Maßnahmen nicht oder nur mit unverhältnismäßig hohem Aufwand 
möglich sind, und zwar aus besonderen Gründen, die sich ergeben 
1. aus überwiegenden Belangen des Arbeits- oder Gesundheitsschutzes 

oder 
2. aus der Natur des Arbeitsplatzes.  
 
Im Falle der Verantwortlichkeit nach § 127 Absatz 2 Nummer 2 hat der für den 
Arbeitsplatz Verantwortliche den Dritten unverzüglich nach Bekanntwerden 
der Gründe darüber zu unterrichten. 
 
 
§ 129 Anmeldung 
(1) Der Verantwortliche nach § 128 Absatz 1 hat den Arbeitsplatz bei der 
zuständigen Behörde unverzüglich anzumelden, wenn eine Messung nach § 
128 Absatz 2 Satz 1 keine Unterschreitung des Referenzwerts nach § 126 
ergibt. Der Anmeldung sind beizufügen: 
1. Informationen über die Art des Arbeitsplatzes und die Anzahl der 

betroffenen Arbeitskräfte, 
2. die Ergebnisse der Messungen nach § 127 Absatz 1, 
3. Informationen über die ergriffenen Maßnahmen zur Reduzierung der 

Radon-222-Aktivitätskonzentration sowie die Ergebnisse der Messungen 
nach § 128 Absatz 2 und 

4. die weiteren vorgesehenen Maßnahmen zur Reduzierung der Exposition.  
 
(2) Ergreift der für den Arbeitsplatz Verantwortliche auf Grund des § 128 
Absatz 4 keine Maßnahmen, so hat er den Arbeitsplatz unverzüglich nach 
Bekanntwerden der besonderen Gründe bei der zuständigen Behörde 
anzumelden. Der Anmeldung sind die Unterlagen nach Absatz 1 Satz 2 
beizufügen; abweichend von Absatz 1 Satz 2 Nummer 3 ist zu begründen, 
warum keine Maßnahmen zur Reduzierung ergriffen wurden. Soweit die 
vorgetragenen Gründe den Verzicht auf Maßnahmen nicht rechtfertigen, 
kann die zuständige Behörde Maßnahmen zur Reduzierung der Radon-222-
Aktivitätskonzentration in der Luft an diesem Arbeitsplatz anordnen. 
 
(3) Ein Dritter, der in fremden Betriebsstätten eine Betätigung 
eigenverantwortlich beruflich ausübt oder ausüben lässt, hat diese 
Betätigung unverzüglich anzumelden, sobald sie an mehreren Arbeitsplätzen 
ausgeübt wird, die nach Absatz 1 Satz 1 anzumelden sind. Der Anmeldung 
sind Unterlagen entsprechend Absatz 1 Satz 2 beizufügen; die für die 
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Arbeitsplätze Verantwortlichen haben dem Dritten die dafür erforderlichen 
Auskünfte zu erteilen. 
 
(4) Für den zur Anmeldung Verpflichteten gilt die Pflicht zur betrieblichen 
Zusammenarbeit nach § 71 Absatz 3 entsprechend. 
 
 
§ 130 Abschätzung der Exposition 
(1) Der zur Anmeldung Verpflichtete hat innerhalb von sechs Monaten nach 
der Anmeldung eine auf den Arbeitsplatz bezogene Abschätzung der Radon-
222 Exposition, der potentiellen Alphaenergie-Exposition oder der 
Körperdosis durch die Exposition durch Radon durchzuführen; im Falle der 
Anmeldung durch den Dritten nach § 129 Absatz 3 Satz 1 ist die Abschätzung 
bezogen auf die gesamte Betätigung durchzuführen. Die Abschätzung ist 
unverzüglich zu wiederholen, sobald der Arbeitsplatz so verändert wird, dass 
eine höhere Exposition auftreten kann. Die Ergebnisse der Abschätzungen 
sind aufzuzeichnen und der zuständigen Behörde unverzüglich vorzulegen. 
Die Ergebnisse der Abschätzung sind fünf Jahre lang aufzubewahren. 
 
(2) Ergibt die Abschätzung, dass die effektive Dosis 6 Millisievert im 
Kalenderjahr nicht überschreiten kann, so hat der zur Abschätzung 
Verpflichtete die Exposition durch Radon regelmäßig zu überprüfen. Er hat 
die Exposition durch geeignete Strahlenschutzmaßnahmen auf der 
Grundlage von Vorschriften des allgemeinen Arbeitsschutzes und unter 
Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls so gering wie möglich zu 
halten. Die zuständige Behörde kann die Vorlage entsprechender Nachweise 
verlangen. 
 
(3) Ergibt die Abschätzung, dass die effektive Dosis 6 Millisievert im 
Kalenderjahr überschreiten kann, so sind Anforderungen des beruflichen 
Strahlenschutzes nach Maßgabe des § 131 und der Rechtsverordnung nach § 
132 Satz 2 Nummer 6 zu erfüllen.  
 
 
§ 131 Beruflicher Strahlenschutz 
(1) Erfordert das Ergebnis der Abschätzung nach § 130 Absatz 3 die 
Einhaltung von Anforderungen des beruflichen Strahlenschutzes, so hat der 
zur Abschätzung Verpflichtete 
1. geeignete Maßnahmen zu treffen, um unter Berücksichtigung aller 

Umstände des Einzelfalls die Exposition durch Radon so gering wie 
möglich zu halten, 

2. die Radon-222-Exposition, die potentielle Alphaenergie-Exposition oder 
die Körperdosis der an anmeldungsbedürftigen Arbeitsplätzen 
beschäftigten Arbeitskräfte auf geeignete Weise durch Messung zu 
ermitteln, 

3. dafür zu sorgen, dass die Dosisgrenzwerte nicht überschritten werden 
und die Körperdosen nach § 166 ermittelt werden; die Regelungen und 
Grenzwerte der §§ 77 und 78 Absatz 1 und 3 Satz 1 und 3 gelten insoweit 
entsprechend, 
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4. dafür zu sorgen, dass die Anforderungen des beruflichen 
Strahlenschutzes nach der nach § 132 Satz 2 Nummer 6 erlassenen 
Rechtsverordnung eingehalten werden.  

 
(2) Handelt es sich bei dem Verpflichteten um eine juristische Person oder um 
eine rechtsfähige Personengesellschaft, so gilt § 69 Absatz 2 entsprechend.  
 
 
§ 131a Aufgabe oder Änderung des angemeldeten Arbeitsplatzes 
Der für den Arbeitsplatz Verantwortliche, der einen Arbeitsplatz nach § 129 
angemeldet hat, hat der zuständigen Behörde folgende Änderungen 
unverzüglich mitzuteilen: 
1. die Aufgabe des Arbeitsplatzes, 
2. Änderungen, die nachweislich dazu führen, dass die Radon-222-

Aktivitätskonzentration in der Luft an dem angemeldeten Arbeitsplatz den 
Referenzwert nach § 126 nicht länger überschreitet; der Nachweis ist durch 
Messung entsprechend § 127 Absatz 1 zu erbringen, 

3. Änderungen, die nachweislich dazu führen, dass eine auf den 
angemeldeten Arbeitsplatz bezogene Abschätzung der Exposition 
entsprechend § 130 Absatz 1 ergibt, dass die effektive Dosis 6 Millisievert im 
Kalenderjahr nicht länger überschreiten kann. 

 
 
Teil 6 Strahlenschutzrechtliche Aufsicht, Verwaltungsverfahren  
§ 182 Schriftform, elektronische Kommunikation 
[...] (3) Anzeige- und Anmeldungspflichten sowie Melde- und 
Mitteilungspflichten nach diesem Gesetz oder nach einer auf dieses Gesetz 
gestützten Rechtsverordnung können in elektronischer Form erfüllt werden, 
wenn der Empfänger hierfür einen Zugang eröffnet und das Verfahren und 
die für die Datenübertragung notwendigen Anforderungen bestimmt. Dabei 
müssen dem jeweiligen Stand der Technik entsprechende Maßnahmen zur 
Sicherstellung von Datenschutz und Datensicherheit getroffen werden, die 
insbesondere die Vertraulichkeit und Unversehrtheit der Daten 
gewährleisten; bei der Nutzung allgemein zugänglicher Netze sind 
Verschlüsselungsverfahren anzuwenden. Ist ein übermitteltes elektronisches 
Dokument für den Empfänger nicht zur Bearbeitung geeignet, teilt er dies 
dem Absender unter Angabe der für den Empfang geltenden technischen 
Rahmenbedingungen unverzüglich mit. 
 
(4) Wenn die Antragstellung, die Anzeige, die Anmeldung, die Meldung oder 
die Mitteilung elektronisch erfolgt, sind der zuständigen Behörde auf 
Verlangen Papierausfertigungen der elektronisch übermittelten Unterlagen 
zu übermitteln. 
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  Neufassung: Corona-ArbSchV »SARS-CoV-2-Arbeitsschutzverordnung«, vom 25.6.2021 

§ 1 Ziel und Anwendungsbereich  
(1) Diese Verordnung dient dem Ziel, das Risiko einer Infektion mit dem 
Coronavirus SARS-CoV-2 bei der Arbeit zu minimieren und die Sicherheit und 
Gesundheit der Beschäftigten zu schützen.  
 
(2) Die Arbeitsschutzverordnungen gemäß § 18 Absatz 1 und 2 des 
Arbeitsschutzgesetzes und abweichende Vorschriften der Länder zum 
Infektionsschutz, insbesondere im Zusammenhang mit der Betreuung von 
Kindern, sowie weitergehende Vorschriften der Länder und die SARS-CoV-2-
Arbeitsschutzregel bleiben unberührt. 
 
 
§ 2 Gefährdungsbeurteilung und betriebliches Hygienekonzept 
(1) Der Arbeitgeber hat […] die Gefährdungsbeurteilung hinsichtlich 
zusätzlich erforderlicher Maßnahmen des betrieblichen Infektionsschutzes 
unter Berücksichtigung der SARS-CoV-2-Arbeitsschutzregel zu überprüfen 
und zu aktualisieren. Auf der Grundlage der Gefährdungsbeurteilung hat der 
Arbeitgeber in einem Hygienekonzept die erforderlichen Maßnahmen zum 
betrieblichen Infektionsschutz festzulegen und umzusetzen. Die 
festzulegenden Maßnahmen sind auch in den Pausenbereichen und während 
der Pausenzeiten umzusetzen. Zur weiteren Orientierung über geeignete 
Maßnahmen nach den Sätzen 1 und 2 können insbesondere die 
branchenbezogenen Handlungshilfen der Unfallversicherungsträger 
herangezogen werden.  
 
(2) Ergibt die Gefährdungsbeurteilung, dass ein Schutz der Beschäftigten 
durch technische und organisatorische Schutzmaßnahmen nicht ausreichend 
ist und das Tragen medizinischer Gesichtsmasken (Mund-Nase-Schutz) oder 
der in der Anlage bezeichneten Atemschutzmasken durch die Beschäftigten 
erforderlich ist, sind diese vom Arbeitgeber bereitzustellen. Die 
Beschäftigten haben die vom Arbeitgeber zur Verfügung zu stellenden 
Masken oder mindestens gleichwertige Masken zu tragen.  
 
(3) Das betriebliche Hygienekonzept ist den Beschäftigten in geeigneter 
Weise in der Arbeitsstätte zugänglich zu machen. 
 
 
§ 3 Kontaktreduktion im Betrieb  
Der Arbeitgeber hat alle geeigneten technischen und organisatorischen 
Maßnahmen zu treffen, um betriebsbedingte Personenkontakte zu 
reduzieren. Die gleichzeitige Nutzung von Räumen durch mehrere Personen 
ist auf das betriebsnotwendige Minimum zu reduzieren. 
 
 

  Nebenstehend finden Sie die 
Betreiberpflichten. Übertragen Sie 
diese in Ihr Rechtsverzeichnis. 
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§ 4 Tests in Bezug auf einen direkten Erregernachweis des Coronavirus 
SARS-CoV-2  
(1) Zur Minderung des betrieblichen SARS-CoV-2-Infektionsrisikos hat der 
Arbeitgeber den Beschäftigten, soweit diese nicht ausschließlich in ihrer 
Wohnung arbeiten, mindestens zweimal pro Kalenderwoche kostenfrei einen 
Test in Bezug auf einen direkten Erregernachweis des Coronavirus SARS-
CoV-2 anzubieten, der vom Bundesinstitut für Arzneimittel und 
Medizinprodukte zugelassen ist.  
 
(2) Testangebote nach Absatz 1 sind nicht erforderlich, soweit der 
Arbeitgeber durch andere geeignete Schutzmaßnahmen einen 
gleichwertigen Schutz der Beschäftigten sicherstellt oder einen bestehenden 
gleichwertigen Schutz nachweisen kann.  
 
(3) Nachweise über die Beschaffung von Tests und Vereinbarungen mit 
Dritten über die Testung der Beschäftigten hat der Arbeitgeber bis zum 
Ablauf des 10. September 2021 aufzubewahren. Die Aufbewahrungsfrist nach 
Satz 1 gilt auch für Nachweise über bis zum 30. Juni 2021 beschaffte Tests 
und für Nachweise über bis zum 30. Juni 2021 geschlossene Vereinbarungen 
mit Dritten über die Testung der Beschäftigten […] 

 
 

Teil 3 - Zusatzinformationen 

Ausblick 

 Bundesrat stimmt TA Luft zu 

Die Länder haben dem Entwurf der TA Luft mehrheitlich 
unter Maßgaben von 200 Änderungen zugestimmt. Die 
Bundesregierung muss der Verwaltungsvorschrift mit den 
Maßgaben des Bundesrates allerdings noch zustimmen. 
Im dritten Monat nach der Veröffentlichung könnte sie 
dann in Kraft treten. Ob die Bundesregierung den Ände-
rungen allerdings zustimmen wird, ist noch nicht sicher. 
Alle Drucksachen zum Verfahren finden Sie auf dem Ser-
ver des Bundestags. 
 
 

Viele Maßgaben des Bundesrates verschärfen die Anforde-
rungen der TA Luft an die sie betreffenden Anlagen. Die von 
der Bundesregierung zuvor als Verkündungshindernis be-
zeichneten Änderungsanträge des Umweltausschusses zur 
Berücksichtigung der Gesamtzusatzbelastung bei der Zulas-
sungsentscheidung oder zusätzlichen Immissionswerten 
fanden jedoch keine Mehrheit. Dazu stimmten die Länder 
für Empfehlungen der Wirtschaft: bspw. das Streichen der 
Prüfung der Betriebsorganisation im Genehmigungsverfah-
ren oder das Abstellen auf das Säureäquivalente statt 
Schwefel als Abschneidekriterium für von FFH-Gebieten 
(Anhang 8). Quelle: DIHK 
 
Eine ausführliche Beschreibung des aktuellen Beschlusses 
finden Sie bei der Kanzlei Köchling & Kranefeld. 
 

http://www.risolva.de/
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 TA Lärm: Mögliche Anhörung zur Experimentierklausel 

Nach den Informationen des DIHK beraten die Bundesmi-
nisterien einen Entwurf zur Einführung einer Experimen-
tierklausel in der TA Lärm. Danach könnten die Lärmricht-
werte im Fall der heranrückenden Wohnbebauung in Kern-
gebieten, urbanen und Mischgebieten unter bestimmten 
Voraussetzungen angehoben werden. Die Werte basieren 
auf den Vorschlägen einer Arbeitsgruppe aus Umwelt- und 
Bauministerkonferenz. Quelle: DIHK 
 
 

 

 Bundeskabinett beschließt Freistellung von grünem Wasserstoff von der EEG-Umlage 

Das Bundeskabinett hat den Weg freigemacht, um grünen 
Wasserstoff ab 2022 von der EEG-Umlage freizustellen. 
Dafür wurde die entsprechende Verordnung am 19. Mai 
verabschiedet.  

Gegenüber dem Referentenentwurf gab es eine wesentliche 
inhaltliche Änderung: Statt für 6.000 soll die Freistellung 
nur für 5.000 Vollbenutzungsstunden gewährt werden. 
Quelle: DIHK 
 
 

 Aktuelle Information vom Ausschuss für Betriebssicherheit 

Bei der Sitzung Ende April wurden gab es u.a. folgende Er-
gebnisse: 

 Beschlussfassung zur Änderung der TRBS 1201 »Zur 
Prüfung befähigte Personen«, mit Anforderungen an 
Prüfsachverständige für Krane 

 Beschlussfassung zur Änderung der TRBS 1201 Teil 1 
»Prüfung von Anlagen in explosionsgefährdeten Berei-
chen«, mit Beispielen für die Einordnung der Prüfver-
pflichtungen sowie zu zusätzlichen Prüfungen bei er-
laubnispflichtigen Anlagen 

 Beschlussfassung zur Änderung der TROS »Laserstrah-
lung« im Hinblick auf Anforderungen an Laserschutz-
beauftragte in Abschnitt 5.1 

 
 

Geplant sind weitere Änderungen, zum Beispiel 

 Überarbeitung der TRBS 3151/TRGS 751 - Aufnahme von 
Anforderungen an E-Ladesäulen/E-Booster sowie an die 
Abgabe von flüssigen Wasserstoff 

 Überarbeitung von TRBS 1201 Teil 2 Abschnitt 10.7 zur 
Anpassung an die neue TRBS 1115 zu sicherheitsrelevan-
ten MSR-Einrichtungen 

Quelle: BAuA 

Hintergrundinformationen 

 POP-Verordnung: neues FAQ 

Die Europäische Chemikalienagentur hat einen neuen 
FAQ-Katalog zur POP-Verordnung (persistente organische 
Schadstoffe) für Unternehmen veröffentlicht. Dieser geht 
auf den Bereich Abfall sowie auf spezifische Einträge 
PFOA, PFOS und PBDEs ein. Quelle: DIHK 
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 Neuer Entwurf des Mindeststandards zur Bemessung recyclinggerechten Designs veröffentlicht 

Die Stiftung Zentrale Stelle hat eine neue Fassung des 
Mindeststandards zur Bemessung des recyclinggerechten 
Designs von Verpackungen - Ausgabe 2021 gem. § 21 Ver-
packG erarbeitet und zur Konsultation versandt.  
 
 

Gem. § 21 VerpackG sind die Dualen Systeme verpflichtet, 
im Rahmen der Bemessung der Beteiligungsentgelte An-
reize zu schaffen, um bei der Herstellung systembeteili-
gungspflichtiger Verpackungen die Verwendung von Mate-
rialien und Materialkombinationen zu fördern, die unter Be-
rücksichtigung der Praxis der Sortierung und Verwertung zu 
einem möglichst hohen Prozentsatz recycelt werden kön-
nen.  
 
Der Mindeststandard dient dazu, für die dazu erforderliche 
Bemessung der Materialien einer Verpackung sowie deren 
Kombination und Verbindung eine Grundlage zu liefern, die 
nicht unterschritten werden darf. Bestimmungen zur kon-
kreten Anreizsetzung durch die Dualen Systeme dürfen auf-
grund von wettbewerbsrechtlichen Vorgaben nicht festge-
legt werden. Quelle: DIHK 
 
 

 Meist kein Erzeugungszähler bei Eigenversorgungs-PV-Anlagen bis 30 kW notwendig 

Mit dem EEG 2021 wurde in 61b Absatz 2 die Freistellung 
des selbstverbrauchten erneuerbaren Stroms auf 30 kW 
und 30 MWh im Jahr erhöht. Die Clearingstelle EEG | 
KWKG hat nun klargestellt, dass nur in Ausnahmefällen für 
PV-Anlagen zur Eigenversorgung Erzeugungszähler instal-
liert werden müssen.  
 
Nur in Fällen, in denen aufgrund der installierten Leistung, 
der standortspezifischen Sonneneinstrahlung und des 
konkreten Eigenversorgungskonzepts es nicht auszu-
schließen ist, dass der Eigenversorger in seiner Anlage 
mehr als 30 MWh pro Kalenderjahr erzeugt und selbst ver-
braucht. So ist davon auszugehen, dass bei Anlagen bis 21 
kW die Schwelle von 30 MWh nicht überschritten werden 
kann. Ein Erzeugungszähler ist also nicht notwendig.  
 
Weitere Informationen gibt es bei der Clearingstelle EEG | 
KWKG. 
 
 

Bei größeren Anlagen empfiehlt die Clearingstelle Folgen-
des:  

 Bei Anlagen mit einer installierten Leistung von mehr als 
21 kWp hat der Eigenversorger den daraus resultieren-
den maximal erwartbaren Jahresertrag unter besonde-
rer Berücksichtigung der geografischen Lage der PV-In-
stallation nachvollziehbar und schlüssig darzulegen; z. B. 
mit Hilfe im Internet verfügbarer PV-Ertragsrechner. 
Liegt der maximal erwartbare Jahresertrag unter 30 
MWh, sind keine weiteren Darlegungen erforderlich; es 
ist kein Erzeugungszähler vorzuhalten.  

 

 Liegt der erwartbare Jahresertrag über 30 MWh, hat der 
Eigenversorger gegenüber dem Netzbetreiber nachvoll-
ziehbar und schlüssig darzulegen, dass aufgrund des 
konkreten Eigenversorgungskonzeptes der Eigenver-
brauch jedenfalls nicht mehr als 30 MWh pro Jahr betra-
gen wird. Dies umfasst eine kurze Darstellung des Eigen-
verbrauchskonzeptes ggf. mit Speicher (einschließlich 
technischer Daten) und Mess-Schaltbild. Quelle: DIHK 

 
 

 Bundesnetzagentur startet Datenerhebung zu EEG-Anlagen 

Aus dem europäischen Beihilferecht ergeben sich Transpa-
renzpflichten, die EEG-Anlagenbetreiber mit mehr als 
500.000 Euro Förderung im Jahr 2020 erfüllen müssen. Die 

Melden müssen sich bei der Bonner Behörde alle Unterneh-
men, die Anlagen ab dem 1. Januar 2012 errichtet haben 
und danach eine Förderung nach EEG 2014 oder EEG 2017 

http://www.risolva.de/
https://www.verpackungsregister.org/fileadmin/files/Mindeststandard/Mindeststandard_zur_Bemessung_der_Recyclingfaehigkeit_von_systembeteiligungspflichtigen_Verpackungen__Konsultationsfassung_2021_.pdf
https://www.verpackungsregister.org/fileadmin/files/Mindeststandard/Mindeststandard_zur_Bemessung_der_Recyclingfaehigkeit_von_systembeteiligungspflichtigen_Verpackungen__Konsultationsfassung_2021_.pdf
https://www.verpackungsregister.org/fileadmin/files/Mindeststandard/Mindeststandard_zur_Bemessung_der_Recyclingfaehigkeit_von_systembeteiligungspflichtigen_Verpackungen__Konsultationsfassung_2021_.pdf
https://www.verpackungsregister.org/stiftung-behoerde/konsultationsverfahren/mindeststandard?r=1&cHash=68efc8a9a3d5c0132e0d3d7b78e7cf37
https://www.clearingstelle-eeg-kwkg.de/haeufige-rechtsfrage/156
https://www.clearingstelle-eeg-kwkg.de/haeufige-rechtsfrage/156
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Bundesnetzagentur hat nun die jährliche Erhebung dazu 
gestartet.  
 
 

erhalten. Die Meldung der Daten hat bis zum 31. August 
2021 anhand des bereitgestellten Fragebogens der Bundes-
netzagentur zu erfolgen. Rechtsgrundlage für die Erhebung 
ist § 85 Abs. 1 Nr. 2 EEG. Quelle: DIHK 
 
 

 Bundesregierung stellt klar: Rekuperationsstrom nicht stromsteuerpflichtig 

Die Bundesregierung hat in ihrer Antwort auf eine Kleine 
Anfrage der FDP-Bundestagsfraktion (Drucksache 
19/29613) klargestellt, dass für sog. Rekuperationsstrom 
keine Stromsteuer fällig ist.  
 
Eine Klarstellung wurde an die Zollverwaltung erlassen 
und ist mittlerweile auch auf den Seiten des Zolls einge-
stellt worden.  

Dies ergibt sich dadurch, dass durch die Rückgewinnung 
von Strom (Rekuperation) nicht mehr Energie gewonnen 
werden kann, als vorher zum Antrieb von Maschinen und 
Anlagen eingesetzt wurde. Eine erneute Versteuerung die-
ses Stroms würde aber einer Doppelbesteuerung gleich-
kommen. Voraussetzung für die Steuerfreiheit ist aber, dass 
der Strom direkt wiederverwendet und nicht in ein Netz der 
allgemeinen Versorgung eingespeist wird. Quelle: DIHK 
 
 

 EU genehmigt KWKG 2020 

Nachdem die Novelle des KWKG bereits fast ein Jahr her 
ist, hat die Generaldirektion Wettbewerb der EU-Kommis-
sion nun das Gesetz bis 2026 beihilferechtlich genehmigt. 
Sie geht davon aus, dass die Energieeffizienz und die 
Strommarktintegration verbessert und CO2-Emissionen 
gesenkt werden. Der Wettbewerb werde nicht übermäßig 
verzerrt.  
 
  

Die Kommission geht davon aus, dass das KWKG einen 
Beitrag leistet, um die deutschen Energie- und Klima-
ziele zu erreichen. Aufgrund des eingeführten Ausschrei-
bungssystems sei die Beihilfe angemessen, da dir Förde-
rung auf ein Minimum begrenzt sei. Quelle: DIHK 
 
Der Sachverhalt ist auch in einer Pressemitteilung der EU-
Kommission (in englischer Sprache) erläutert. 
 
 

 REACH: Chromtrioxid weiterhin vielfach verwendet 

Die ECHA teilt mit, dass sie bis Mai 2021 bereits mehr als 
1000 Notifizierungen von industrieller Seite zur Verwen-
dung von Chromtrioxid (SVHC) bei der Verchromung und 
Oberflächenbehandlung in der EU erhalten hat. Dies 
schließt sich an zwei Autorisierungsentscheidungen der 
Kommission unter REACH aus dem Dezember 2020 an. 
Dazu hat die ECHA ihre Website für Notifizierungen durch 
Unternehmen als so genannte Downstream User aktuali-
siert.  
 
 

Chromtrioxid wird seit 2013 auf der Autorisierungsliste un-
ter REACH geführt und steht seit 2017 unter dem Vorbehalt 
einer spezifischen Zulassung für eine Verwendung.  
 
Durch die Notifizierung entstehen Informationspflichten 
der jeweiligen Unternehmen im Bereich des Arbeitsschut-
zes gegenüber der ECHA. Hierzu teilte ECHA mit, dass die 
Vollzugsbehörden nun Überprüfungen durchführen können. 
Quelle DIHK 

 Neue DGUV Publikationen 

Folgende DGUV Publikation(en) ist/sind neu:  DGUV Information 214-089 »Verhaltensregeln für Mitar-
beiter im Eisenbahnbetrieb« 

http://www.risolva.de/
https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Sachgebiete/ElektrizitaetundGas/Unternehmen_Institutionen/ErneuerbareEnergien/Datenerhebung_EEG/DatenEEGZahlungen/EEGZahlungen_node.html;jsessionid=5E92723F194CD61097898BDF1E8908DC
https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Sachgebiete/ElektrizitaetundGas/Unternehmen_Institutionen/ErneuerbareEnergien/Datenerhebung_EEG/DatenEEGZahlungen/EEGZahlungen_node.html;jsessionid=5E92723F194CD61097898BDF1E8908DC
https://dserver.bundestag.de/btd/19/296/1929613.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/19/296/1929613.pdf
https://www.zoll.de/SharedDocs/Fachmeldungen/Aktuelle-Einzelmeldungen/2021/vst_rekuperationsstrom_1.html
https://www.zoll.de/SharedDocs/Fachmeldungen/Aktuelle-Einzelmeldungen/2021/vst_rekuperationsstrom_1.html
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_2842
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_2842
https://echa.europa.eu/de/-/chromium-trioxide-widely-used-in-plating-and-surface-treatment?utm_source=echa-weekly&utm_medium=email&utm_campaign=weekly&utm_content=20210609&_cldee=aHVuZGhhdXNlbi5tb3JpdHpAZGloay5kZQ%3d%3d&recipientid=lead-aa1352ad0c0ce81180fb005056952b31-7d2fefce51a24c48933e9534fb3a3a6e&esid=828229ba-01c9-eb11-812b-005056952b31
https://publikationen.dguv.de/regelwerk/publikationen-nach-fachbereich/verkehr-und-landschaft/bahnen/3621/verhaltensregeln-fuer-mitarbeiter-im-eisenbahnbetrieb?c=4
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 DGUV Information 214-090 »Tätigkeiten im Eisenbahn-
betrieb – Regelungen für Unternehmerinnen und Unter-
nehmer sowie andere Vorgesetzte« 

 
 

 Die Rückkehr gemeinsam gestalten - Wiedereingliederung nach psychischen Krisen 

Der Anteil psychischer Erkrankungen wie Depressionen, 
Anpassungs- und Angststörungen an den Krankenständen 
ist in den letzten Jahren stetig gestiegen. Psychische Er-
krankungen sind heute die zweithäufigste Diagnose-
gruppe bei Krankschreibungen. Das betriebliche Eingliede-
rungs- und Gesundheitsmanagement gewinnt dadurch an 
Bedeutung: Es soll die Arbeitsfähigkeit der Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter nach einer psychischen Krise oder Er-
krankung nachhaltig sichern. 

Die BAuA-Broschüre »Die Rückkehr gemeinsam gestalten« 
soll allen am Return-to-Work (RTW)-Prozess Beteiligten ei-
nen Überblick und konkrete Handlungshilfen bieten. Wel-
che Schritte tragen zum Gelingen der Rückkehr bei? Wer 
übernimmt am besten was? Worauf muss besonders geach-
tet werden? Im Mittelpunkt stehen dabei die zurückkehren-
den Beschäftigten und deren freiwillige Teilnahme am be-
trieblichen Eingliederungsmanagement. Quelle: BAuA 
 
 
 

 Lärmexposition beim Spritzgießen 

Das Spritzgießen gehört zu den wichtigen Produktionsver-
fahren der Kunststoffverarbeitung. Über die Lärmexposi-
tion beim Einrichten und Bedienen der benötigten Maschi-
nen informiert jetzt ein neu erschienener IFA Report. Er 
dokumentiert Messungen der BG ETEM aus den Jahren 
2017 bis 2020 in insgesamt 25 Betrieben. 

Die Ergebnisse können für Gefährdungsbeurteilungen an 
vergleichbaren Arbeitsplätzen genutzt werden. Die angege-
benen Mittelungspegel für die typischen Tätigkeiten er-
möglichen zudem die Berechnung individueller Tages-
Lärmexpositionspegel für andere zeitliche Zusammenset-
zungen der Tätigkeiten. Quelle: DGUV Newsletter Juni 2021 
 
 

 Allergene in der Lebensmittelindustrie 

In Europa sind etwa vier Millionen Beschäftigte in der Nah-
rungsmittelindustrie tätig. Prof. Monika Raulf aus dem IPA 
informiert im Interview über Allergene in der Lebensmit-
telindustrie, wie sie diagnostiziert werden und welche 
möglichen Präventionsmaßnahmen es gibt. 

Im Interview werden zum Beispiel Fragen behandelt wie 

 Wie sieht die Therapie bei einer beruflich bedingten Al-
lergie auf Lebensmittel aus? 

 Ist es möglich, eine berufsbedingte Allergie auf Lebens-
mittel zu verhindern? Quelle: DGUV Newsletter Juni 2021 

 
 

 

 Filmkampagne zu Präventions-Aktivitäten »Ein Arbeitsunfall trifft nicht nur dich« 

Jedes Jahr kommt es zu zahlreichen Arbeitsunfällen - mehr 
als 100.000 sind das allein in den Branchen Holz und Me-
tall. Deshalb startet die Berufsgenossenschaft Holz und 
Metall (BGHM) ergänzend zu ihren Präventions-Aktivitä-
ten eine Filmkampagne mit Versicherten der BGHM, die 
von ihren Erlebnissen berichten und sich so für ein sicheres 
Verhalten bei der Arbeit aussprechen. 

Und damit ein solcher Unfall nicht auch in Ihrem Betrieb 
passiert, stellen wir [BGHM] Ihnen eine Auswahl an Medien 
zur Verfügung, mit denen Sie systematisch Ihren Betrieb 
auf Sicherheit analysieren können. Am besten gemeinsam 
mit allen Beschäftigten, damit das Bewusstsein für Sicher-
heit und Gesundheit bei der Arbeit gestärkt werden kann. 
Quelle: DGUV Newsletter Juni 2021 
 
 

http://www.risolva.de/
https://publikationen.dguv.de/regelwerk/publikationen-nach-fachbereich/verkehr-und-landschaft/bahnen/3622/taetigkeiten-im-eisenbahnbetrieb-regelungen-fuer-unternehmerinnen-und-unternehmer-sowie-andere-vorge?c=4
https://www.baua.de/DE/Angebote/Publikationen/Praxis/A106.pdf?__blob=publicationFile&v=13
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 Brandschutz bei Schweißarbeiten: Das müssen Sie beachten 

Bei Schweißarbeiten müssen in den Gefährdungsbeurtei-
lungen auch Brand- und Explosionsgefahren berücksich-
tigt werden. Dabei sind Wechselwirkungen zwischen den 
Gewerken zu beachten. 

Markus Horn beleuchtet in seinem Artikel folgende Punkte: 

 Auf Gefahrstoffe achten 

 Eingesetzte Gefahrstoffe minimieren 

 Zündquellen beseitigen 

 Ausgetretene Gefahrstoffe bekämpfen 

 Vorsichtsmaßnahmen an den Geräten selbst 

 Maßnahmen während der Schweißarbeiten 

 Vor- und Nachbereitung von Schweißarbeiten 
Quelle: WEKA 
 
 

 

http://www.risolva.de/
https://www.weka.de/brandschutz/bei-schweissarbeiten-auf-brandschutz-achten/
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